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I^ OPUD VON
ottes Dnaden / WrwöhlLev

ömischer Kapftr / zu allen Weiten
ehrer deß Ueichs/ in Germanien/ zu
aimb König/re . GrtzMertzogzu

g zMurgundt/Uteyer/Wärndten/
. . .dWürLemberg/inOber -vndNlderMchlcsten/

arggrafe zu Mähren / in Ober-vndNiderWaußnitz/
MrafczuWaLjMrg/WpEmdMörtz/rc . Entbieten
N : allen / vnd jeden Unfern nachgesetzten Wbrtgkeiten
Neist-vud Weltlichen / auch andern Unfern trew-gehor-
samistenMtänden / vnd Unterthanen / in UnsermGrtz-
Wertzogthumb Westerreich Unter derDnns / auch son¬
sten Männiglichen/ was Mtands / vnd Würden die
sepnd/ Unsere Gnad / vnd allesMuets / vnd fügenEuch
hiemit gnädigst zu vernehmen / was Massen Mir Zeit
Unserer WandsfürstlichenUegierungwahrgenommen/
daH zwischen denen Warthetzen in materia ^urium in-
corporaliuln , dieöfftere Stritt / vnd Irrungenguetcn
Theils darumben entstanden / weilen in diesem Wand
Hierinnfalls noch keine WandsfürstlicheWanungen xu-bliLirr worden. Damit aber zu foderist Mir selbsten /
als auch vnsere nachgesetzte Gerichts -Mellen / mitvn-
nothwendigen Wechtsführungen vmb so viel weniger

dt 2 be-



bchölligt werden möchten : Als haben Mir die gnä¬
digste Verordnung gethan / daß durch Unsere Uäth /
mitAueziehungder / von Unfern getrcw-gehorsambisten
K : M : U-and-Utändcn erküsten Außschüsscn / die je,
nigm ^ura incorpOrälia , darauß die mehriste Strit,
tigkeiten bißhero erwachsen / vornehmlich zu der Weni¬
gen / welche nicht Kuäirc , verläßlichem Nachricht /
auff Unsere Deutsche Uprach / vnd ein solche Weiß /
wie sichs in diesem Hand am füglichsten praAiciren
lasset / in einen absonderlichen HaAar verfaßt / vnd
solcher Uns / durch Unsere Mesterreichische geheime
MoffMantzlep / zu Unserer schbpffenden gnädigistm
Resolution , in Unterthänigkcit vorgetragcn / dersel¬

be auch ferrers gnädigistresolvirterMassen / wie
hernach folgt ./ in Druck gebracht

worden.



ehenschafft/zuLa-
tein ?^rroriLtÜ8,odek^U8 prXlentanäi genant/
ist nichts anders / als daß ein Lehens-
Herr / oder ? atronu8 , aujf ein ledige
Pfarr / oder anders Geistliches Lenek-

c !um , einen Priester / nach Belieben / dem Oräinario,
das ist / dem Bischoff^oderMmrOEcialen , vnter des,
senBisthumb diePfarr / oder anders Lenoiicium gele¬
gen/zu pr^ lemiren befuegt / und schuldig ist.

§. 2.
Jedoch kan der Lehens-Herr / ob er schon Priester / vnd sonsten

tauglich wäre / sich selbsten aujf seine Lehens-Pfarr / oder Leneü-
cium nicht prsclentiren . Wann aber der Oräinru -ius auß aigner
Bewegnuß / ihme solche Pfarr / oder öeneLcium verleihenwolte /
oder im fall der Lehens-Herren mehr wahren / vnd er von denen an-

>enMit -Lehens-Herren prse/emirn wurde / so ist ihme / selbi-
nnehmen / wie auch einem Lehens-Herren / seinen aigenen
vnd andere Befteundte/zupr-eientirm / zugelassen.

on denen krWlentationen.
g»

lche Präsentation muß in gewöhnlicher
SchrifftlicherForm / vnter dcß Lehens-Herrn Handt-
schriffk/vnd Jnsigl/oder Pettschafst/vnd zwar/wann er
Geistlich/ inner Sechs -vnd wann er Weltlich / inner

Monathen/vonZeitderwissentlichcnVLcLnranzuraithen/ge-
schehen ; widrigen falls/ daftrn keine rechtlicheUrsach / oder Entschul-

A z digung



6 Erster Titul/
digung vorhanden / ist derOräinarins, nach Verstreichung dieses
Termins , einigeprseientation vom Lehens-Herrn für dißmahl an-
zunemmen/ nicht schuldig/sondern mag die ledige Pfarr/ oderöe-
ncücium^ einem andern/ nachBelieben /verleihen.

H » 4»

vacirende Pfarr/ oderLcnsücium , mehr Priester / entweders zu
demjenigen/ so er für den würdigsten erachtet / oderda er sieallefür
gleich hielte / einem vnter ihnen / nach belieben/das LeneLcium zu
verleihen hat. Wann aber der Lehens -Herr GeistlichenStands /
oder die Geistliche Lehcnschafft einer Stadt/Marckt/oderGemain
zustehet / soll ihnen zwar auch zugelassenwerden /mehr /als einen /zu
xrseientiren , jedoch nichtnach/vnd nach/ sondernvnter ainsten / vnd
wann einmahl eine deschehen/ ist der OräinaxiMeim

§. 6.
Wann ausser einer Oommuniter , oderGemam/sonstenzivey/

oder mehr/dieGeistlicheLchenschasstübereinLeneüciummiteinan¬
der haben / so sollensie sich/so vielmöglich/nur einer/von ihnen ins ge--
sambt gefertigten?rL5cm-mon , vergleichen/esWare dannvnter ih¬
nen Herkommen/ daß dem ältiften allein /dieprXicnwrion gebührte /
wofern aber sie sich einer krseienrarionmit einander nichtvergleichen
könten/sosoll allein die/von dem mehrerenTheilaußgehendePinien-
c -nion angenommen/vndder andern ihre nichtbeobachtetwerden/es
wären dann die mehrernmitihrer krseicnrarionm dem hierzuobbe-
stimbtenl'erinin saumig/inwelchemFall derwenigernzurechterZeit
sürkorymende prsesentarion gülttgseyn solle. Wann aber je sichkeiner
mitdemandernauffein Persohn vergleichen könte / sondernein jeder
einen absonderlichenprscienürLNwolle / soistesihnenvnverwöhrt/
vnd hat sodanderOräinarinsdasLeneüciumeinemauß ihnen/nach
Bedungen/ oderwolgefallen/ wie oben in §.4. gemelt /zuverleihen.

Ebener Massen/wann die Geistliche Lehenschafft selbsten/zwi¬
schen zween / odermehrern inpolleüorio strittig / ist der OrälNLrius
Mit der Einsetzung eines Priesters /biß zu Außtrag dcß Stritts / zu
wartten / nicht schuldig / sondern wann er immittels einen Priester

auff



von Geistlichen Lehenschafften. 7
aussdiePfarr / oder Lcnckcium provilöriü moäö setzet / ist sodann
derobsigende Theil den dahingestellten Priester dabey zulassen / nicht
verbunden / jedoch solle er demselben / ohne erhebliche Ursachen / die
? r.rLmmion nicht vcmeigcrn.

§ . 7 - -
Eines Verstorbenen Lehens-Herrn nachgelassene Erben seynd

nur für eine Persohn zu halten/ vnd muß derselben ? rX5cmarion von

§. 8.

te ^rLienrarionLn , auch ohneweitereMitfertigung / anzunemmen..

Uon dem Iure nonünanöi.
-

^ > § . 9.
S kan neben dem Lehens-Herrn / auch einem

anderen absonderlichen das sus riommanäi zuste-
hm/4»aß "twnchlichm' derselbezu einer vaci-

^ rcndcnPfarr/oder andern keneticio,rin/oder
mehr Persohnen dem Lehens-Herrn zu benennen befügt
ist/ Inmassendann etlicheindiesem Land/insondcrheitgewisseLom-
munirLkLn, dergleichen nomirlLnäivonAlters hergebracht ha¬
ben / worbey es auch ins künfftig sein Verbleiben haben solle.

§ . ko.
Welchem nun das nommrmlligebührt / der solle nach Erle¬

digung der Pfarr / oder andern Lcnellcij , worauff er zu nominircn
hat / solche diommLtionzeitlich/vndwenigistein Wonach vor Ver-
strcichung deß / dem Lehens-Herrn zur pr -esencarion gesetzten r « --
Min8, vnterseinerHandschrijst/vnd Pettschafft / oder da es ein Lom-
nninirce , vnter derselben gewöhnlichen Fertigung / ihme Lehens-
Herrn einreichen/ welcher alsdann den/oderdie nominirten allein /
vnd keine andere/dem OrämLrio, auch zurechter Zeit/zuprXlcntiren
schuldig/vndwannerhierinnensaumigwäre/sokan derjenige/dem
das chü nominÄnäi gebührt / seine Nothdursst bey demOräinäiio
anbringen/herentgegen/ daderdiominawrim bestimbten lermin
niemand benennte/ mag der Lehens-Herr für sich selbst einen / oder
mehr xrLlenvrm.̂

^
^ - tz. k k.



8 Erster Titul /
§. ii.

Damit aber Männiglich wisse / wie eines Lehens-Herrn kr -e-
LntLuon ins Gemein gestelt werde / so ist nachfolgendes kormu-
lar hiebet) gesetzt.

achqualitetz vnd ZiLul deßOrämarij ein-
zurichtm.

EmN : entbiete ich N : N : Herrvon N : vnd ich
N : Fraw N : vnser rölpeLtivbgehorsamb-vnd in gebühr
vnterthanig-vnd demüthige Dienst anvor / vnd geben
hiemit Ewer N : gehorsamb : zuvernehmen/ wie daß die

das > 8 l^ rronLws , als Innhabern besagterHerrschafft N : vnwi-
dersprechlich gebühren thut : Als haben Ewer N : wir zaigern / den
Ehrwürdigen Geistlichen/ vnd Hoch -oderWohlgelchrten N : auffer-
nennte Pfarr N : gehorsamb: xrXLnciren / benebens dieselbe bitten

vndNrgevuyrenoerwagen zuitivettiren/ >olchesbegehrcn Wir vmb
Ewer N : zu verdienen. Zu Urkundt dessen / haben Wir diese? rL5cn-
tLtionmitaignen Händen vnterschriben/vnd mitUnfern Pettschaff-
tenverfertiget. BeschehenzuNrTagdeßMonaths/ ^ nnoU:

on anderen Merechtigkeiten eines Ueist-
lichen Lehens -Herrn.

§. 12.
Der die prEsemaciori , gebühret einem Le¬

hens-Herrn auch der Vorzug / sowohl in der Kirchen/
worüber er die Lehenschajsthat / als auch inUmbgan-
gen / vnd anderen Geistlichen / dieselbe Kirchen be¬

treffenden Zusammenkunjsten.
§. iz.

Wann ein Lehens-Herr durch Krieg / Fewers -Brunst / Wasser¬
guß / oder andere dergleichen vnversehenc Zufall / in Armuth gera-
thet / so ist ihme die Kirchen von dem / über Abzug anderer ihrer

noth-
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nothwendigen Außgaben / verbleibendenEinkommen / nachzimbli-
chen Dingen / Hülsszulaisten / verbunden.

§ . 14.
Wannein Pfarrer/vnd vcnekLiat , oderZöchlcut / mit der Kir¬

chen / oder andern Geistlichen Stiffts -Gütern / vnd Einkommen /
nicht/wiesichs gebührt/ handleten/so ist ein Lehens-Herrdarinnen
geziemendesEinsehenzuthuen/befugt/zuwelchemEndedannihme/
denenKirchen-Raittungen ( so Jährlich/oder längistinZweyenJah-
renauffzunemmen ) wie auch denen Abhandlungenderverstorbenen
Pfarreren/vnd LcneüciLtmVerlassenschajft/nachjedes Orths üb¬
lichen Gewonheit/ vnd Herkommen / entwederselbst / oderdurch Ge-
walttrager beyzuwohnen / bevorstehet. Wie es aber mit Auffneh-
mung der Kirchen - Raittungen zu halten / ist im nachfolgenden
Anderten Titl/von denen Vogtheyen §. 6. gemeldt.

§. r 5-
Es gebühret auch einem Lehens-Herrn / dem jenigen Priester/

welchem dieLehens-Pfarr/oder Stifft / aussseineprseiemLoon, von
demOräinLiio verliehenworden / dietemporale , vndEinkommen
solcherPfarr/ oderStifst/bey dessen zu übergeben. Vnd
ob sHon seine prLlcMLtis« etwa auß^rhMichenUrsachen / vondem
O , äinLrio nichtangenohmen/auch von ihme in gebührenderZeitkein
anderer tauglicher Priesterplntenrirr , vnd darumben die Pfarr von
demOräinario einem andern verliehen worden / sokan/vnd soll Er
gleichwoldenselbenm tLmporLlibu8iiEMren : Wie auch/imFall
die Ursachen / warumbendie UrscLntÄtionnicht angenommen wird /
zwischendemOräinario , vnd Lehens-Herrn strittig wären / vnd dest-
wegen die Pfarr provitöriö moäö ersetzt werden müsse/ Er Lehens-
Herr entzwischen dem eingesetzten Pfarr -Verweser die Einkommen
ebenfalls provüorio moäö erfolgen lassen . Vnddiß alles / so viel
die lnttallLtion , vnd Vbergab der temporalen betrisst / ist allein zu
verstehcn/wo neben demLehens-Herrn/kein absonderlicherVogtherr
vorhanden / dann sonsten solche inttLllLtion nicht demLehens -son-
derndem Vogtherrn zuständig.

§. 16.
Ausser diesererzähltenGerechtigkeiten/habendie Lehens-Herren

bey ihren Lehen-Pfarren/8eneücien,vndStifstern/wie auch bey der¬
selben Unterthanen/vndEinkommen/ferrernichts zu suchen/die sollen
sich auch alleranderer Anmas-vnd Beschwährungen/gäntzlichen ent¬
halten/ausserwann ihnen/Krafftdeß Stifft -BrieffS / ein mehrers ge-
bührete / oder sie von vnerdencklichcnJahren ein anders hergebracht
hätten. B Was
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as ZestalLen eineMeistliche Wehen¬

schafft erlangt wird.
§ . 17.

>Er einePfarr-Kirchen/ oderandersGeistliches
'Lcncücium stifstet/erbawet/oder den Grund darzu vmb-
sonsthergibet / der erlangthierdurchdie GeistlicheLchen-

_ 1 schafft. Vnd obschon solche Stifft -Erbaw-vnd Herge-
bungdeßGrunds/nicht nurvon einem allein/sondernvonmehrern be¬
schicht/ so ist doch die Lehenschafft einem jeden auß ihnen zuständig/
wann Siegleich solches nichtaußtrucklichbedingt / vnd Vorbehalten
hatten . § . r 8.

tengegründteVerjährung erlangt.
§ . 19.

Wann ein Lehens-Herr in seinem l 'eÜAmcm einen UnivcrLI-
Erbeneinsetzet/soistvntersolcher Erbschafftauch die GeistlicheLehen-
schafft verstanden / da Er aber ohneletztenWillenabstirbt/sofälltdie
Lehenschafft auffseinehinterlassenerechtmässige Erben.

§. 20.
Wann einHerrschafft/Statt/Marckt/Dorff/oder andersGuet/

wieauch ein gesambte Erbschafft/verkaufst/ in Dersätz/ oderBestand
überlaffenwird/worbeystcheineGeistlicheLehenschafftbefindet/soist
selbige auch vnter dem Verkaufs/Versatz/ oder Bestand Lcccllörie,
jedoch ohneTaxirung/vndAnschlag/vmbGeldt/oderGeldts werth/

Wie dann auch sonsten nicht zugelassen / eine Geistliche Lehenschafft
allein / vnd absonderlich zu verkauffen / oder zu versetzen/noch in Be¬
standzu lassen/noch aufseinigeWeißvmb Geldt/oderGelds werthzu
veräußern . § . 21 . ^ ^

Ein Geistliche Lehenschafftkan auch mit keinerWeltlichenSach/
wol aber gegen einer andern Geistlichen Lehenschafft/ oder sonstenmit
einer Geistlichen Gerechtigkeit/verwechsletwerden.

Uuß was Ursachen die BeistlicheWehen-
schafften verlohren werden.

' W
> tz . 22.

Er ein Geistliche Lehenschafft besonders verkaufst / der ver¬
kehrt dardurch solche Lehenschafft / vnd wird die Lehens-

Pfarr/
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Pfarr/oderLeneücium , davon allerdings beftcyet. Es hat auch

^ Wann einLehens-Herr selbsten/oder durch andere/seinenLehens-
Pfarrer/oder öeneüciaten , mitgefahrlichen Sttaichen bößlich / vnd
ftevmtlich am Leibverletzt/oder garvmbdasLebengebracht/ sohat
ErdamitdieLehenschafftverwürcket/vndistdieLehens-Pfarr / oder
Lcnekcium Hinfuran davon gantzlichen befteyet / auch dieLoII^rur
demOrämario zuständig. § . 24.

, Wofern ein Lehens-Herr sich seinerLehens-Pfarr / oder Stifft-
Guter/gechhrlicher weißanmaffete/oder sonsten in andereweeg/ dem-^ -^ ^ irnußzuft

'
lgete/solle Er / neben

Erstattung deß angethanenSchadens / auch der Geistlichen Lehen-
schasst oerlus!igt seyn/ond dieOollarur sblcher öehens^Psarvoderöe-
ne6eii,demOrämclrj0zustcheN . §. 25.

der Rechtlicher Erkantnuß/ entsetzet/vnd solche Erkantnuß/wieauchalleandereSiritt/vnd BerechtiqunM/die Geistliche Lehenschafften
detrestend/vorUnserer R :H : Regicmngvnmittelbahrfurgenommen
werden sollen . . . §. 26.

^ Letztlichm istzu wissen/ daß im Fallbey einer / oder andern Geist¬
lichen Lehenschafft in denen auffgerichten Stifst -Brieffen sonderbar-
jedoch sonjtenzulässigeBeding-vnd Verordnungen begrijftn/welche
dresen Unseren Sakunaen etwan ruae^en / ^

nungenmchts benommen/ sondern es bey denenselbengleichwolsein
Verblerben haben solle.

iidcrter Wkul,/
on BogcheM.

§ . r.
UEr Vogtheyen seynd in diesem Unfern Erß,^ Hertzogthumb Oesterreich vnter der Enns zweyerley/

Erb-vnd Bett Vogtheyen / über Geist-oder Weltliche
Güter / vnd haben ihren Ursprung von vralten Zeiten /

. . Br auß
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auß deme genommen / daß Geist-vnd Weltliche Grundherrn / für-
nemblich zu Kriegszeiten / ihre Grund -Unterthanen / vmb bessern
Schutzeswillen / an mächtigeregevogt / vnd in derselben Schutz/
vnd Schirmb / vorbehaltlich der Grund - Obrigkeit / ergeben /
Wann nun solche Anvogthung allein auffeine gewisse
Zeit/ oder auffWohlgefallen deß Grund-Herrns besche-
hm / wird es ein Bett -Vogrhey genennt. So es aber
dergestalt Geschehen / daß dieselbe für / vnd für Erbli¬
chen bey ihme Vogtherm/seinen Erben / vnd Nachkom¬
men bleiben solle/ ist/vnd Heist es ein Lrb-Bogthep.

H , 2,
Deßgleichenwann einer ein Gottshauß / odergeistliches Kenc.

6cium stjsstet / oder aber Holden darzu widmet / vnd ihme in der
StifftungdieVogthey darüber Vorbehalt/ so ist es auch für ein Erh-
Vogtheyzu halten.

§. z.
Zwischen diesen beeden/als Erb-vndBett -Vogtheyen/istderUn-

terschied in deme/ daß die Erb-Vogtheyen ohnesonderbahre/zu Ver-
würckunggenügsame Ursachen/vnauffkündlich/vndvnwiderruffiich:
die Bett -Vogtheyen aber nach bestimbter Zeit/vnd zu desGrund --
herrns/ oder Stifsters Wohlgefallen / dem erkiesten Vogten/oder des¬
sen Erben/wiederumbenauffgekündetwerdenmögen/darwiderdann
auch derselbe VogtsichainigerVerjährungnichtzubehelfftn.

Wann einer ein Vogthey Zwey vnd Dreyssig Jahr in ruhiger
Polles , oder Gebrauch gehabt/ ob er schon darumben/ daß es ein Ekb-
Vogtheyseye/ nichts Schrifftliches fürzuweisen/so solle es dochfür
ein Erb-Vogthey gehalten werden / es wäre dann / daß der Grund-
Herr/oderStiffter/mit Brifflichen Urkundten/oder in andereWeeg/
genugsamb beweisen/ oder darthun möchte / daß cs allein einBett-
Vogthey seye ; Jedoch ist obvermeldteVerjährung der Zwey vnd
Dreyssig Jahren / allein gegen denen Weltlichen Grund -Herren zu
verstehen/dann/dieGeistlichenGrund-Herrenbetreffend/lassenWir
es bey denen / den Achten Sechzehenhundert Am vnd Drey-
sig/vndNeundten ^ l -lrrij ^mno Sechzehenhundert Vier vnd Drey-
sig / ergangenen kelolmioncn der Zeit allerdings verbleiben.

§. 5.
Ein Vogt - Herr hat von seinen Vogt -Holden / den schuldigen

Vogt-
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zu
ttewlichzu schützen / verbunden.

§ 6.
»g/

oder längist innerzweyJahren / Ehrbare Raittung bey der Kirchen/
vndzwarindemPfarr -Host/ wo einer vorhanden / da aber nicht / in
einem andern / der Kirchen nahend gelegenem tauglichenHauß / mit

Vnd

l/auch solches
Vierzehen Tag vorhero / von der § antzl / damit sowohl der Grund-
Herr/als Pfarrmennig/vnd sonstenein jeder/ so darbey ilwercütrc,er¬
scheinen möge/verkündet : auch wann die Raittungen ordentlich aujsi-

r-ariüLitt, vnterschriben / vnd geserttigetwerden. Was aber die Aufs-
neinmung der Kirchen-Vatker/ oderJech-Pröbst/anbelangt / sollezu¬
vor von dem Vogt - Herrn die Pfarr -Mennig mit ihrem Vorschlag
vernommen/vndauß denen Pfarr -Kmdern alsdann Ehrlich-Gewiss
senhafft-vnd WohlhabigeMänner bestelltwerden.

^ § - 7 -
WaS imvorstehendem§ . der Kirchen- Raittung halber / ftir den

Vogt -Herrn geordnet / ist nicht dahin zuverstehen / als ob dardurch
der Lehens-Herr darvon außgeschlossen wäre/ sondern wann/neben
demVogt-Herrn/aucheinbefondererLehens -Herrvorhandcn/solleö
gleichwohlbeydem / was oben in demTitl von der Geistlichen Lehcn-
schafft/ tz . i4 . zugelassen/seynVerbleiben haben.

§. 8 ,

lich am Leib verletzt/ oder gar vmb das Lebengebracht : Nicht weni¬
ger/wann er seineGeistliche/oderWeltlicheVogthey mißbrauchet/
vndder Kirchen-oder Vogthey Güter gefährlicher Weiß sich anmass
sete / oder sonst in ander weeg denselben / an statt deß Schuldigen

er dardurch / neben gebührender Erstattung deß angethanen Scha-
B z dens/
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dens / die Vogthey verwürckt/ jedoch soll er derer / ohne vorgehende
Rechtliche Erkandtnuß/ nichtentsetzet werden.

§ . 9.
Was aber im.Titl von GeistlichenLehenfchajsten / bey dem letz¬

ten §. wegen absonderlicher Bedtng-vnd Verordnungen / gemeldt
worden / ist auch von denen Geist-oder Weltlichen Vogtheycn zu-
vcrstehen.

ritte Mul/

§. r.
Erstlich / alles was zu Erhaltung deß gemainen Weesens in ei¬

nem Doris nothwendig ist / als Policen / lnieätion8- vnd andere
LandsfürstlicheOrdnungen / gebührt der Dorff-Obrigkeit darüber
zu halten / vnd die destwegen nothwendige Anstaltenfürzukehren.

§ . 2.
Der Dorff-Obrigkeit ist mich ins gcmain / das Schenckrecht /

oder Leuthgeben imDorffdas halbeJahr/alsvonSt . Georgi/biß
St . Michaelis Tag zueständig . Jedoch solle hierdurch denen Unter-
thanen an deine / so sie diß Orths durch langwierigen ersessenen Ge¬
brauch/inder Leuthgebschafft hergebracht/ nichts benommen seyn.

§. z.
DieRumor -vnd Rauffhändl / welchesichausserdeßDachtropf-

fen / vndHauß -Hoffs/ auffGassen/vnd Sttasseninn -vnd ausser deß
Dorffs zuettagen/vnd nicht Landgerichtsmäffig scynd/hat dieDorff-
Obrigkeitabzuhandlen / vnd zu bestraffen / auch im Fall die Sachen
Landgerichtsmäffig weren / vnd der Dorff-Herr nicht zugleich das
Landgerichthätte/ dieThätter Unserer außgangenen newen Landgc-
nchts-Ordnunggemäß / dahinzu liefern.

v- 4.



Von der Dorff-Obrigkeit.
§. 4«

r5

Jngleichen gebührtauch derDorff-ObrigkeitdiePaanthättung/
vnd Wandl/Kirchtag Behuet/ einnehmendeß Standgelts/Obsicht
derRauchfang / Bestellung deß gemainen Dieners/ Wachter / vnd

vndGehülh/Einquartier-vndVerpflegungSWerck ( jedoch allein
bey denen Durchzügen ) vndanderedergleichenzurGemain/inn-vnd
ausserdeßDorffs gehörige Sachen / zu beobachten/ vnd in guetem

de Unterthanen/vndJnleuth in allen diesen Fatten/der Dorff-Obrig¬
keit zu gehorsamben / auch auffVerwaigerung ihre Obrigkeiten sie
dahin anzuhalten / ausser deren Gemainsthafftigen aber einige ande¬
re Robath derDorff-Obrigkeit zu thun nicht schuldig.

§ 5-
Es gebühret auch indasGemainderDorff-ObrigkcitderBlum-

suech/ Waid-vnd Viechtrib/ neben der Gemain/ als welcher an ihrem
Recht diß Orths nichts benommen wird.

§. 6.
Wir wollen aber in allen diesen Dorff-Obrigkeitlichen Fallen /

anderm
er

onver
iette Wtul /
mndMbngkeit.

i.
Inem Grund - Herrn seynd seine Unterthanen in

keLl-vnd perlonal Sprüchen ( ausser deren Fäl-
len/so Landgerichtsmäffig/oder derDorff-Obrig-
keitlichen^urisäläklonanhängig)vnterworffen.

§ . 2.
ktz Daheroer überalle/ wider solcheUnterthanen

fürkommende Qvä - Klagen/als erste , nach Vernehmung
beederTheilNothdurfften/ordentlich zu erkennen/vndzu sprechenhat;
jedoch die^ ppellaeionanUnsereN . Oe . RegierungVorbehalten.

§. Z.
Deßqlcichenseynd alle Straffen/ Wandl / vnd Fälligkeiten / von

Schmach/Schelten /RanffRumor-vnd andern dergleichenHandln
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die vnter dem Dachtropffen/ vnd nicht auff offener Gassen/ vnd
Strassen fürgehen / noch Landgerichtsmassig seynd / dem Grund-
Herrn zuegehörig.

H « 4'
Er hat auch die gewöhnliche Robath von denen Unterthanrn

zu begehren ; Item die außgeschribene Steur / vnd andere Lands-
Anlagen von ihnen einzunehmen / vnd gehöriger Orthen abzustat¬
ten ; es wäre dann/ daß der Vogt -Herr die Unterthanen/ vnd GA
ten in seiner Einlag hatte / auffwelchem Fall er die Stemm / vnd
Lands -Anlagen / einzufordernbestiegt. —

Z
-on dem Usundgelt / Werbrecht /

vnd Abfahrt.

DZlnn mitdenen Hausern/ vnd Grundstücken/ auch Vber-
landen / esseyglcich durchKauffen/Ablösen/Tausch/
Abwechßlcn/ Schanckung/ Heyraths -Mittlen / Ge-

>. - schafftvndErbschafften/oderauch durchandcre zuelassl-
ge Weis / ein Veränderung jurgehet / lassenWir zwarmitNehmung
deß Psundgelts / wie es bißhero bey denen Stätt -vnd Märcktenim
Land / wie auch der gemainen Statt Wienn gehalten worden/ so vil
die Statt Wienn/wie auch andere darinnen befindliche Grund -O¬
brigkeiten/ so inn-vnd vorderStattdenen von Wienn Steuerbahre
Gründ/vnd Häuserhaben/belangt/noch hinfüranverbleiben ; wie
Uns dann auch bevorstchen solle / bey Unserm KayserlichenGrund¬
buch ein-oder keine änderung sürzunehmen . Bettcffendaber die Herr¬
schaften/vnd Grund -Obrigkeiten dtses vnsers Ertz-Hertzogthumbs
Oesterreichvnter derEnns / wollen Wir zuelassen / daß durchgehend
von dem Gulden z . Kreutzer / vnd nichtmehr / hinsüro sollengenom¬
men : Vnd wann in obbemeldten Veränderungen der Werth Heß
Grundtstucks nichtselbstbenenntwird/in solchem Fall dieGrundstuck
nach treuenWerth geschätzt/vnd so dann/wieerwehnt/die dreyKreu¬
tzer von jedem Guldengeraichtwerden. Deßgleichen sollenbey eraig-
netem Todtfall der Unterthanen/ von dero Verlassenschafften in li-
gcnd-vnd fahrenden/ nichtmehr/ dann drey Kreutzer von» Guldenbe¬
gehrt ; Jedoch solle solches Pfirndt in denen Verlaffenschaffks -Fällen
nur allein von deß Verstorbenen Verlaffenschafft/ vnd gar nichtvon
der überlebenden § on -Persohn Guth ( wie bißhero beyetlichenOr-
then durch Mißbrauch practicirt worden ) genommen: nicht weniger
sollen die Schulden/ welchemitObrigkeitlicher Fertigung beschehe»/

wie
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wie auch dieWaisen -Gelter / HeyratlicheForderung/ Lidlohn / vnd

vorheroabgezogen / vnd von dem übrigen richtigen Gütl) allein obbe¬
sagtes Pftmdtgelt geraicht werden. Das Sterbhaupt aber / als
nemblichen das beste Stuck an Pferdten / Viech oder andern Fahr-
nussen / wie es Namen haben mag / oder den Werth darfür / wollen
wir beyallen Herrschafften/vngehindert deß alten Herkommens/als
ein vnzuelässige Betrangnuß / hiemit völlig auffgehebt haben/vnd
solle selbiges bey würcklicher Bestraffungder Vbertretter ferrers we¬
der begehrt/noch genommenwerden. Hingegen was das Abfahrt¬
gelt anbelangt / lassen Wir zue / daß hinfüro von denen jenigenErb-
fchafften/welche bey denen Herrschafftenim Land von einem hinweck/
vnd vnter einen andern Herrn gebracht werden / nach Abzug der
Schulden / vnd andern nothwendigen Außgabcn / von jedem Gul¬
den drey Kreutzer/ von deme aber/waö ausserLands geführet wird/
von jedem Gulden sechs Kreutzer / billich möge gefordert / vnd ge¬
nommen werden.

§. 6.
Ein Grundt -Herr mag seine Grundt -Qbrigkeitliche Gerechtig¬

keiten einem andern nach Belieben veckauffen / oder sonst übergeben;

Veränderung/die Unterthanenvon ihren Erb-Güetern abzuschaffen/
sondern er solle die darbey/allermassensie dieselbe bey vorigem Grund-
Herrn innen gehabt( ob gleich der Verkauffer/vndVbergebersolches
nichtvorbehalten/oderdieLonrrrchcntenschon ein anders mit einan¬
derverglichen hätten ) ruhigverbleiben lassen . Zngleichem/wann der
Grund -Herr einen Grund nur allein auffgewisseIahr/oderauffetli-

rechtigkeit ainem andern zu kauffen geben/sollendieselbenBestandt-
leuth/vndLeibgcdings -Genossen/bißzuEndtungihrerZeit/bey denen
hingelassenenGütern/es seye gleich bey derKauffs-Abredaußtrucken-
lich bedingt/ odernicht/ vnabgeschafft/ vnd ruhig gelassen werden.

Die Unterthanenseynd schuldig/ ihre noch in Gewalt/vnd Brod
habendeSöhn / vnd Töchter/ deren sie zu aignen Diensten nitbedürff-
tig / oder dieselben sonsten in fremde Dienst geben wollen / ihrem
Grundt -Herrnvor allen andern in Dienstersolgen zu lassen ; darge-
gen aber sollendieselbenvonihremHerrn/oderFrawennichtwieSclas
ven / vnd Leibaigene/sondcrnwieanderefteye Ehehalten/vndDienst-
botten/ mit gebührenderKost / vnd Lohnversehen / vnd vnterhallcn/

L auch
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auch nach Verfliessung drey Jahren / wider ihrem Willen fcrrers zu
dienen nicht gezwungen werden / ausser dessen ist denen Unterthanen
ihre Kinder in Statt / vnd anderstwohinzum ttuäicren / Lernung ei¬
nes Handwercks/ oder anderer ehrlicher Sachen / jedoch mit Vor¬
wissender Obrigkeit / zu schicken vnverwehrt.

§. 8.
JngleichenkanderGrund-Herr/seinerverstorbencnUnterthanen

hinterlasseneWaisenin seineDienst nehmen/vnd sie/biß auffdas vier¬
zehendeJahr ihres Alters/ohne Lidlohngebrauchen; jedoch ist er die¬
selbemit nothwendiger Unterhalt-vnd Kleydung / ohne Entgelt ihres
etwo habenden Erbtheils / zu versehen schuldig. Wann sie aber das
vierzehendeJahrihresAlters erfüllt / seynd sie darüber dreyWaisen
Jahr / gegen gebührendem Lidlohnzu dienen / verbunden / ferrer aber
können sie von der Obrigkeit / zu dienen / wider ihrem Willen nicht
angehalten werden / allcrmassen solches auch in Unserer Gerhab-
schasstö-Ordnung / in den Sechsten §. deß Neundten Tittels vorge¬
sehenworden/imübrigen/ woferneinem/odcrandern Waisen/ eine
Heyrathzustünde/sosolleseineObrigkeitihnedaran/ohne erheblich/
vnd billiche Ursachen / nicht verhinderlich seyn ; wiedann auch kein
Grund -Herr / oderObrigkeit/befugt seyn solle / an stattder Dienste/
eine Abfindung in Geldt / weder vondencn Waisen/noch der Unter¬
thanenSohn / vnd Töchter / zu begehren.

on ZrundL-Müchern/ vnd Dewöhrn.
§. 9.

Grund -Herrn seynd schuldig über ihre Gü,' E -M ter ordentliche Grund -Bücher zu halten / vnd selbige zu
gewissen Zeiten / nach eines / vnd andern Gelegenheit /

- auffihreneignen Unkosten zu besitzen ; jedochdaß es aus¬
ser erheblichen Ursachen/ über dreyJahr nichtanstehe . Vnd sollen al¬
le/ vnd jede Grundt -Holden/die zue selbemGrundt-Buch dienstbahr/
ihre Dienstdahin entrichten. In solcheGrundt -Bücher sollen dieVc-
sitzer der dienstbahrenGründt / an Nutz / vnd Gewöhr geschrieben /
alle fürgehende Veränderungen(an Seiten der Grundt -Holden/vnd
nicht der Grund -Herrn zu verstehen ) wie auch die Satz - Verschrei-
bungen / eingetragen / auch davondenen lnrerclUrten Gewöhr / vnd
Satz -Zetl / oderAußzüg / vmb dieGebührertheiltwerden.

§ . IO.
AnNutz/vnd Gewöhr ist niemandzu schreiben/erhabesich dann

zuvor
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zuvor zu deine/ so zu nächst daran geschrieben stehet / genugsamb leZi-
rinürt / vnd entweder durch Testament/oder andernLetztenWillen/
oderauch durch Verwandtschafft erwiesen / daß das Grundstück an
jhne erblich kommen . Wann aber durch Kaufs/ oder andern recht¬
mässigen LontraÄ , eine Veränderung beschicht / soll derjenige / so
die neweGwöhr begehrt / eine ordentlich / vonseinemGäbet schrifft-
lich gefertigt / odcrmündliche Auffsandung fürbringen / oder im Fall
er damitmchtgefastseyn köndte/mit habendem Kauffbrieff/oder an¬
dern genügsamenTitul/oderaber mitlebendiger Zeugnuß/darthun/
vnd erweisen / daß er solches Guet ausstecht / vnd redlich an sichge¬
bracht habe / vnd sollen alle solche briefflicheUrkunden / vnd Zeug-
schajsten in glaubwürdigen Abschrifften bey dem Grund -Buch fleis-
sig auffbehalten werde.

§. i i.
Wann dem Grund -Herrn in Erb-Fällen glaubivürdig fürkäme/

daß mehr Erbenvorhanden / so zu dem Erbguet Sprüch / vnd Ge¬
rechtigkeit haben möchten / so ist er deine / welcher die Gewöhren
suecht / solche ehender zu fertigen nicht schuldig / er versichere dann
jhne zuvor / daß er das Grund -Buch dißfahls ohne Nachtheil /
vnd Schaden halten wolle.

§ . 12,
In Beschreibung der Gewöhren/ sollenbeede Theil/ als der Erb-

laffek/oder Vbergeber/vndderErb/oderVbernehmer/mitTauff-vnd
Zunahmenbenennt/wieauch der Titl/dardurch dieVeränderung be-
jchiecht / Itemwo solches Guetgelegen/inwelcherRiedt / oderGe-
bürg/ die nechsterichtige Anrainung/oder Stain / vnd March / auch
was/vndwieviel/wohin/vndzuwaöZeitimIahr/davonzuDlcnst
zu reichen/ alles klar / vndlauter vermeldt/ vnd einverleibtwerden.

§. iz.
Wann ein Grund - Herr einen Grund / der ihme vmb nicht be¬

zahlten Dienst/ oder anderer Ursachen willen / rechtlich haimbgefal-
len / vnd zuerkennt worden / jemanden auffgeben will / soll er den
rechtlichen Außspruch / darinnen ihme solcher Grund zuerkent/zu
der Gewöhr legen / vnd darauff die Gewöhr fertigen / wann aber
der Grund -Herr den Grund erstvonncuem ausfgibt / so ist es ander
blossen Gewöhr genueg.

tz. 14-
Die Gewöhrenkönnen auffvieterley Weiß / benenntlichen / r.

auffeinen allein/2, auffMann/vndWeib/oder andere zugleich /
z . mit gesambterHand / vnd4 . auffüberleben/ertheilt/vndgenom¬
men werden. L 2 § . 15.
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§. 15.

Wann jemand allein an Nutz/vnd Gwöhr geschrieben wird/so
gehörtdas Gut ihme allein zu/vnd wann er dasselbe inLebzeitennicht
veräusert / fällt es nach seinem Todt/ohne Geschafft/ auffdessen Er¬
ben / ob schon deren in der Gwöhr nichtwäre gedachtworden.

§. 16.
Wann ein Mann / samptfeinemWeib/oder sonstihrer mehrzu¬

gleichenTheilenzuständig/vndwann eines vnterihnenmitTodt ab¬
gehet / so fällt sein Theil aussdessen Erben / oder wem er es etwann
durch letztenWillenverschafft hat/jedoch dem Vberlcbenden dieÄblö-
sung/nach billicher Schätzung/vorbehalten ; es wärendann Eheleib¬
licheKinder verhanden/denen des VerstorbenenTheil zufiehle/in wel-

ligung / nichtstatthat / in Lebzeitenaber solle eins / ohnedeßandern
Vorwissen/vndWillen/seinenTheil durchVerkauff/Tausch/Versatz/
oder andere LammÄ zu veräussern nicht Macht haben / hingegen
auch eines das anderean der vorhabenden Veräusserung/ohne erheb¬
licheUrsachen/nichthindern . VndwanndestwegenzwischenMann/
vndWeib / oder andern/Strittentstundte / worübersiesichinGüte

der Sachen / entweder der GrundObrigkeit / oder der lnüLnr , vn-
ter welche beede Persohnen gehören / zueftehen.

§. 17.
Wann die Gewöhr zwischen Eheleuthen / oder andern / auffge-

sambte Hand gestelltist / soist ihnen das GuetauffgleichenTheilzue-
ständig / vnd hatnach eines / oder andern Ableiben/ die überlebende
Persohn selbiges ihr lebenlang völlig zu gemessen : jedoch sollen die
conuLbirende Persohnen dieser auff Leibs lebenlang gebührenden
Nutznüssung halber / bey denen / auffgesambte Hand aujftichten-
denGewöhren/ jedesmahlccrriorire , vnd erindert / solches auch in
denen Gewöhrs - Inürumcmen außtrucklich einverleibt werden.
Wann aber die überlebende Persohn auch mit todt abgehet / so fallt
ihr Theil auff ihre Erben / oder wem sie es etwan verschafft hat/vnd
der übrige Thel! ist deß vorher verstorbenen Erben / oder wem crö
vermacht hat / gehörig.

§. 18.
Wann dieGewöhr zwischen Eheleuthen/oder andern/auffVber-

leben gestellt / vnd eines davon mit todt abgehet / so fallt das Guet
auffdie überlebende Persohnvöllig / vnd kan ein Theil / ohne deß an¬

dern



21Von der Grund -Obrigkeit.
- ern Einwilligung/ hierinnen kein änderung fürnehmen ; jedoch alles
mit demVerstand / daß wederbey diesem/noch imvorigen Fallder ge-
sambten Hand / denen etwan verhandenen Kindern/ an ihrer natür¬
lichen Erbgebührnußdardurch ichtes entzogen werden solle.

§ . 19-
Die Geistlichen/als Prcelathen/Pfarrer/vnd 8ene6ciLtm sol¬

len/ so offt sichmit ihrer Persohn eine Veränderung zuetragt: dieOr-
denöPersohnenaber / soveränderlicheVorsteherhaben / wie auch die
Zöchen/Bruderschafften/vndGemaindten/inzehenIahreneinmahl/
alleandere aberbey nechsterBesitzung jedesGrund -Buchöauffdcm
Land/die Gewöhr nehmen ; widrigenfalls / so offt solches vnter-
lassen wird / fürjedesmahlzumWandl^ . Kreutzer / vnerachtet son¬
sten der Grund - Dienst ordentlich entrichtet / zu bezahlen schuldig
seyn ; es waredann einer/oder ander/auß erheblichen Ursachen hier¬
an verhindert worden.

§. 2O.
Ein Grund -Herr kan auch ohne vorgehende rechtliche Erkant-

nußkeinenGrund einziehen/ sondern wann er vermaint/ daß ihmeein
' Grund/wegen nicht bezahlterDienst/oder anderer Ursachen halber/
haimbgefallen/stehetihmbevor/einvApartheyischesGrund -Recht
niderzusetzen/vor demselbenseine Sprüch vorzubringen/vnddarüber
niitVernehmungder inrerelUrten Parthey / welcher der Grund an¬
gesprochen wird/rechtlicher Ordnung nach / erkennenzu lassen ; jedoch
dem beschwartenTheildie / ^ pell -Eon an UnsereN . Oe . Regierung
Vorbehalten. In Unterlassungdessen / kan er von dem Grundholden/
bey gehöriger inürmtLeines Gewalts beklagt werden / vnd ist er dem
Grundholden? den Ungezogenen Grund / sambt derauffgehobcnen
Nutzung/vndderen/ so auffgehebtwerden können / widerumbenabzu-
tretten/auch sich mit ihme vmb den erwisenen Gewalt / verursachte
Lxpcns , Unkosten / vnd Schäden / nach biüichen Dingen / oder Ge-
richtsmässigung / zu vergleichen schuldig / so dann mag er gleichwohl
wegender vermainten Fälligkeit/ dierechtliche Erkantnuß / wie oben
geinelt/surgehmlassen.

§. 21.
Zu Ersetzung eines solchen Grundrechts / soll der Grund -Herr

eineverständige/vnpartheyische Persohn zum Richter / vnd neben
demselbenwenigistnoch vier andere/gleichsalsverständig vnd vnpar-
theyischePersohnen/zuBeysitzernerküsen/welchedie/ihnenauffgetra«
geneErkantnußentweder allhie/oder auffdem Land bey der Grund-
Obrigkeit / oder anderwerths/ nachihrer Gelegenheit/jedoch nicht
ausserLands/stirnehmcn mögen . L z § - 22.



§. 22.
Wanndem Grund -Herrn/ wegenvnbezahlterDienst / vndalso

auß verschuldtendeßGrundholds / ein Grund / oder Guetzuegespro-

lich nichtzu begehren / sondern muß sich mitdem zugesprochenen / vnd
eingezogencn Guet begnügenlassen ; hingegen ist ihme/ neben solchem
Grund auch die ttwan darein verwendteVerbesserung verfallen/vnd
er desttvegendem Dienstmanainige Erstattung zu thun nichtschuldig.

' '
§ - 2Z.

Es ist zwar im Buch von(^oncruÄen/ Tit . 14. §. 12. geordnet/
daß/wannein Grund -Herr seineDienst-vndGrundförderungenüber
DreyZahrlang / vnd össters bemessen / vondemDienstmannnicht
bekommen könte / er in denen überlendten/ den Grund mit Besetzung
eines Grundrechts einzuziehenbesuegt seye ; jedoch sollen die Grund-
Richter bey der Erkantnuß wohl in acht nehmen / vnd die Fälligkeit
dißfalsanderst nichterkennen / als wann sich befindet / daß der Züiß-
ManndieDienstsürsetzlich/vndmuethwilligcrWeiß/ solang anste¬
hen lassen / vnd dem Grund-Herrn vorenthalten/ es warendannver¬
zückte/ oder Fall-Dienst/welchenach eines jeden Orths alter Gerech¬
tigkeit/ vnd Gebrauchabzustatten seynd.

Die übrige Ursachen zur Fälligkeit eines Grunds / auch was
sonsten der Grund - Obrigkeit weiters anhängig / vnd allhier nicht
außgetruckt ist/ hat man auß jetztgedachtem Buech / von Lonrr ^ en
im 15 . Titl . mehrcrs zu vernehmen.

§. 25. . ,
So viel aber der Statt Wienn/auchanderer Stätt/vndMärckt

Grund -Buchs -Ordnung betrifft/lassen wir es bey deme/wie es biß-
hero gehaltenworden / noch ferrers also verbleiben.

on der Wrund-Uuchs Wx / vnd
Gebühren.

§. 26.
" Achdcme Wir wahrgenommen / daß nicht alleinbey Un-

WD strn Landöjürstlichen / wie auch bey gemainer Statt
Wienn / vnd andern Unfern Landsjürstlichen Stätt-
vnd Märckten/sondern fast bey allen/vnd jeden Grund-

. ObrigkeitendeßgantzenLands/mitRaichungder Grund -Buchs
Taxen ein grosserUnterschied gehalten wird : neben deineauch bey etli-

U chcn
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chenderselbenvielfältigeBeschwär -Staigerung/vnbilliche
iien/vnd Mißbrauch vnterlauffen : Als wollen Wir zwarbey deren
vonWienn : Wieauch andere/in der Statt befindlicher Grund - O¬
brigkeiten / so inn-vndvor bemelter Statt denen vonWienn Steuer¬
bahreGrund / vnd Häuser haben / dann auch bey denen übrigen Un¬
fern Landsfürstlichen Statt / vnd Marckten/ an bemelter Grund-
Tax - Ordnung nichts verändern / jedoch zu einer durchgehenden
Gleichheit/wie es mitder Taxbey allen / vttd jeden Grundbüchern/
auff dem gantzen Land / es seyen dieselbe gleich Geichoder Weltlichen
verschafften / vnd Grund -Herrn zuegehörig/ ohne Unterschied Hin¬
furan solle gehalten (vnd ausser dessen weiter nichts gefordert werden)
nachfolgendeTax außgeworffen haben.

1 . Für Abschreib -oder Abthue -Geld von jeder Persohn 6 . kr.
2. Einschreib -Geld ingleichen von jeder Persohn 6 . kr.
z . Gewöhr-Geld / es seyen ain - oder mehr Persohnendarinnen be¬

griffen / wann dieselbe geben wird auff einen Hauß -Grund
1 , fl. zo . kr.

Da es aber ein Gewöhr ist auffein Vberlebendt r . fl.
> Von Anmeldung der überlebenden Perfohn bey dem Grund-

Buch zo . kr.
4 . Für ein Gewöhr Außzug / wann selbiger begehrtwird 15. kr.
5 . FürdasPchnd -Geld/wannnemblicheinVeränderungmitdenen

Häusem/vnd Grund -stücken fürgehet/wieoben / in diesem Ti-
tul/beydemsechsten §. vorgesehen/vonjedemGulden z . kr.

6. Abfahrt-geldvon deme/was von einer Herrschafftzurandern im
Landtgeführtwird/vonjedemGulden z . kr.

Von deme aber / was auß dem Landt geführt wird / von jedem
Gulden .

6. kr.
7. Einen Satzauffzurichten/vndfürzumercken/vomGulden 2 . pf.
8 . Für den gefertigten StzMeff/gebührt der Obrigkeit 1 , fl . zo . kr.

9 . Für den Satz -AußzugMann er begehrt wird / Schreib-Geldt /
15. kr.

10. EinenSatz zü cMren der Herrschafft r . fl. zo . kr.
11 . Beschau -oderAußmarch -Zettul r 8 , kr.
12 . BeymGrund -Buch auchuschlagen/odernachzufitchen/wann

dasselbe nichtoffen ist 6. kr.
i z . Verbott -Geld 18, kr.
14. Von einem Weingartm zu verschlagen 6 . kr.
15 . Von denen Geistlichen Persohnen/welchc vrrveränderlicheVor--

steher-
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sicher haben / so offc sich mit ihnen Veränderungenereignen /
Gewöhr-Geld i . fl.

16. Die jenige Lommunirecen / welche nach Innhaltdes hievor¬
stehenden 20. §. die Gewöhr alle zehen Jahr nehmen / sollen
reichen Gewöhr-Geld i . fl.

17. Welcher die Gewöhr zu rechter Zeit / wieobenin§ . 2o. vorgese-
hennichtnimbt/hatzumWandlverfallen 45 . kr.

18. Werden Dienst bey offenenGrund-Buch nichtentricht / istver¬
fallen 22 . kr. 2, pf.

Wir befehlen hierauff Unsere N. Oe. Regierung / vnd andern
nachgesetzten Gerichtern gnadigist /vndwollen / daß nichtalleinüber
diese Tax- Ordnung festiglich solle gehalten/sondernauchdieVber-
tretter/ neben Erstattung dessen/was siezuviel genommen/nochdarzu
ernstlich gestrafft werden.

^er Wusste Mtul /
on der Kobach.

§ . i.
lInjeder Hold / vnd Unterthan auffdemLand/ist

von dembehaußtenGuetseinemGrund-Herrnzu
Robathen schuldig / er könne danir mit brifflichen
Urkundten / oder in andere Weeg erweisen / daß
solches Guet / vnd dessenInhaber / odererselbst/
von dem Herrn der Robath insonderheitbefteyet
worden . ^

§. 2 . ^ N
Vondenen vnbehaußten Gütern/vnd Gründenaber/als Burg¬

rechten / vnd Werkenden/ seynd deren Inhaber dem Grund-Herrn
aini'ge Robath zu thun nicht schuldig. ^

g»
DenenInleuthenmag zwar von dem Grund-Herrn eine Hand-

Robath / doch nichtüber zwölffTag im Jahr / aufferlcgt/ jedoch von
selbigen sonstenweiter ainigesSchutz-Geld nicht gefordert werden.

DerbehaußtenUnterthanenRobath betreffend / ist von Unsem
Vorfahrern noch ^ nno 156z. ein Resolution ergangen / daß Unsere
getreue Stände sich zwar einer vngemassigten Robath gebrauchen
können / dabey aber dieUnterthanen wider die Billigkeitnit beschwä¬

ren



von der Robath . 25
ren sollen. Nun lassen Wir es beyobiger keloluüon derUnmässigung
auch annochverbleiben / wollenaber wegendeß / bißhero fast durchge¬
hend eingeschlichenen Mißbrauchs / deß gar zu strengen/vnd über-
häufften Anhalten zur Robath / alle Obrigkeiten dahin ernstlich er-
mahnet/vnd besticht haben/ daß sie ihreUnterthanenmit der Robath
wider Billichkeit nichtbeschwären / noch selbedardurch an ihren selbst

entfehrndenlangwürigenAußbleiben/vonihrerWürthschafftabhal-
ten sollen/ widrigen falls aussderUnterthaneneinkommende Klagen/
Wir solche Betrangnussennicht allein einstellen/sondern auch gegen
die Vbertretter mit würcklicher Straff / auch Veränderung der vn-
gemässigten/ineingemässigte Robath / verfahren lassen wollen.

§. 5.
Wo esvonalters Herkommen/ daß denen zur Robath erscheinen¬

den Unterthanen/ das Brod / auch andere Speiß / vnd das Futter
ff,r ihreRoß / vnd Ochsengeraichtwird/ darb ey soll es Hinfuranaller-
dingsverbleiben:wieauchbeyandernHerrschafften/vndOrthen/wo
derenkeines bißhero im Gebrauch gewesen / ins künfftig wenigistdas
Robath -Brod/oder eingewisses Getrayddarfür/geraichtwerden.

Ob zwardieUnterthanenihrem Herrn / allein würcklichzu Ro-
bathenschuldig/ so stehet doch beedenTheilen/sichan stattder Robath
auffein gewisses / vnd tätliches in Geld mit einander zu vergleichen/
bevor / welches auch auffobbemeldte/ der Inleuth 12. Robath -Täg
zuverstehen ist. Da abcrohnevorbeschehenenVcrgleich/der Herr
etwan das Robath -Geld von denen Unterthanenvorhineingenom¬
men hätte / ist selbiger gleichwohlen befuegt / ins künfftig vmb seiner
bessernGelegenheitwillen / die würckliche Robath von denen Unter¬
thanenwiderumbenzu begehren.

^er Wechsle Wtul/

on Jehendt.
§. i.

>N diesem Ertz-Hertzogthumb Oesterreich/seynd von al-
' ters hero / so wohl die Weltlich-als Geistliche Persoh-

nen / derZehendten fähig/wann sie anderst dieselbe mit
rechtmässigem Dtul/oder Verjährung / ansichgebracht

haben/ worbey wir es annoch ins künfftig verbleiben lassen.
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§. 2.

Der Zehendt ins gemein/seyndzweyerley/als der grosse/vnd klci-
ne/zuFeld/vndDorff . DergrossezuFeld/ist dcrTrayd-vnd Wein
Zehendt ; vnterdemTraydaber/Weitz/Gersten/Korn/Habern/
Arbes/Linsen/Bohnen/Haiden / Brein / vnd dergleichen/zu ver¬
stehen. Der kleine zu Feld / bestehet in Saffran/ Kraut / Ruben /
Haar /vnd dergleichen ; zu Dorffaber / in grossen / vnd kleinenVich/
Ayren/ Käsen / vnd anderley Sorten.

H . g.
M welchen Orthen der klein / oder auchgrosseZehendtvonAl¬

ters / oder wenigist von zwey vnd dreyssjg Jahren hero / nicht im
Brauch gewesen/oderdieZehendt-Holdensichnichtbesonderlich dar-
zu verbunden / ist man denselben auch hinsiiranzureichennichtschul-
dig ; doch solle in diesem Fall / da ein VrMl , oder Bestandtmann /
dergleichen Zehendt einzunhemen vnterlassen / dem Eigenthumber /
oderLehens-Herrn /diese krLlcripcion nichtsxrLjuäiciren.

4»
Vondeme/wasdeß dritten Jahrs in Prach-vndTrayd -Feldern/

auch sonstenjährlich in Pointen/oder GartenZehendtbahreserbauet
wird /davonsollman eben so wohl/ als vonandern Baufeldern / den
Zehendtzu reichen schuldig seyn. Wo aber ein Garten / oderWein-
Satz bey einemHauß/ oder Hoff/ mehr zum Lust/ als Nutzbarkeit ge-
zieglet /vnd erbauet worden / die sollen Zehendt-ftey gelassen werden /
vn ob es schon alteGärten/vn Satz wären/diegleichwohl ihre sonder¬
bahreNutzbarkeithatten/jedochüber verjährteZeitkein Zehendt da¬
vongegebenworden / solle nochmahlenkeinerdavonbegehrtwerden.

, § . 5 -

DieNeubrüch/vndNeugereith/werdengencntdiejenigeGründ/
alldazuvorwederFurch/Strang/noch Gräfften gesehen / auch nie
wasangebauetworden . Die Auffbrüch aber jeneGründt/welche
vorhero zwar angebauet gewesen / aber kurtz / oder lang hernach inei¬
nen andern Bau verkehret worden . Was nundieErsten/nemblichen
die Neubrüch/vndNeugereith anbelangt/sollen dieselbendenenGeist-
oderWeltlichenZehendt-Herrn/wclche auffdiesemGrund dieZehend-
Gerechtigkeithaben / wann solchezu Ackergebauetworden / dieersten
stinff Iahr / da sie aber zu Weingärtenaußgesetzt würden / die ersten
achtZahr/keinenZchendt/sondern erst nachVerfliessungderen/densel¬
ben jährlich zu reichen schuldig seyn. Die andern / als nemblichen
die Auffbrüch/wannsieüberzehenJahr öd gelegen / sollen die Ae-
ckerdrey-die Weingärtenaber sechs frey Jahr haben / da aber auffei-
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nemgantzfreyen Grundteindttugereith gemachtwürde / istmanda-

. ^ /von keinen Zehendtzu geben schuldig.
> DerZehendt von allem Getrayd / so mit der Sichelabgeschnit¬

tenwird/ solle in Mandel/ oberbey weniger Ertragnuß Garben-weiß
M Feld geraicht werden / vnd der Zehendt-Herr solcheMandel / oder
GarbenjedemauffseinemBaugrundtabzuzehlen/auchseinesGefal¬
lens / ohneeinige deß ZehendtmannsVerhinderung / amersten /vnd
letztem/odermitternHaussen abzufahren/ den Zehendt außzustecken/
vnd zu erheben befugt seyn ; was aber das ringere Getrayd anbe¬
langt/ so nichtmitder Sichel abgeschnitten/sondernabgemähet wird/
das solle der Madt / oderdemHausselnach / verzehendt/ vnd der Ze¬
hendt-Herr gleichfallsdie Zehendte Madt / oderHauffelzumercken/
vnd zu erheben haben /wo aber der vngleichenMadten /oder Hausse!
halber/solches nichtseyn kunte / so ist der Zehendt-Mannaussdeß Zc-
Hendt-Herrn Begehrn/gleicheSchöberlzu machenschuldig.

§. 7.
Damit aber derBaumann «EinführungseinesGetrayds nicht

gesaumbt /vnd dardurch in Schadengeführet werde / noch derFleiffj-
wann ervon dem Baumann angelanget wird/ auffseinenGrundden
Zehendtvnwaigcrlichaußstecken / vnd erheben : auch wofern er nicht
durchUngewitterdaranverhindertwird/solchesüber drey Tag nicht
anstehen lassen / wurde er aber darüber säumig erscheinen/ solle dem
Zchendt-Holden/sein Getrayd durch Unpartheyische außzustecken/
nach Gelegenheit einzufuhren / vnd den Zehendt / Mändl-Schober-
Häuffel -oderMadweißimFeldligenzulassen/erlaubtseyn/jedochvon
ihmehierinnenkeinGefärdegebrauchtwerden.

§. 8.
DenWein Zehendt betressend/ solle derselbe auch aller / vnd jeder

Orthen im Land an denen Weingebürgen / vndvordenenWeingär-
ten/Mäschweißbeschriben/sodan nach jedes Orthswohlhergebrach-
ten/vnd wenigistvon Zwey vnd Dreyssig Zähren cominuirten ruhi-
genpolLs,abgefordert/dieKeller-Beschauabernichtzugelassenwer-
den/ es hätte dannder Zehendt-Herr / solche ingleichen vonZwey vnd
DreyssigZahrenHero/ruhig/vnd ohneWiderredtimBrauch gehabt/
worbeyihmehmsüranentweder noch ferrers zu verbleiben / oder die
Beschreibung vor denen Weingarten vorzunehmen/ftey stehensolle.

^ 9 »

Zn gemain ist keinZehendtmann schuldig/Trayd-Wein-oderan-
D 2 dern
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dern Zehendt/demZehendt-Herrn selbsthaim-vndzuzuft

'
chrcn/wäre

aber solches irgent vonalters hero/alsogebräuchig gewest / dessen sol¬
len sich dieZehendtleuth dafelbstauchkünfftig nicht verwaigern.

§ . io.
Wann ein Geist-oder Weltlicherüber verjährte Zeit/ das ist/ we-

nigistinZweyvndDreyssigIahren/vonainen / entzwischen nicht öd
gelegenen/ sondern angebautem Grund/keinenAehendtgegeben/noch
derselbev öm Zehendt-Herrn begehrt worden / sosollerauchhinsuraN
mit solchem Grund -Zehendt ftey verbleiben ; jedoch kan eines Be¬
stand-Mann / oder Lehens-VMIIen Nachsehen / demLehens-Herrn/
oder Aigenthumber / nicht prHucliculich seyn. Wäre aber der
Grund immittelsmaiste Zeit öd / vnd vngebautgelegen / vnd darum¬
men kein Zehendt darvon genommen worden / so solle der Inhaber
sich der Verjährung nichtzubehelssen haben / sondern wann er solchen
Grund widerumben anbauet / darvon den Zehendt / wie oben §. 5.
dieses Dtulsvermclt/zu raichenverbunden seyn.

§. n.
Esistabernichtzuelässig/ einen/oder mehr Necker auß Unfleiß/

oderdem Zehendt-Herrnzum Abbruch/ vngebauet ligen zu lassen/son¬
dern wann dergleichen vermerckt wird / solledas Anbaw durchdieO-
brigkeitverschasstwerden. VndwolteeinerdieselbezuWisenligenlas-
sen/so solle er alsdan den Hew-Zehendt davon zu geben schuldig seyn;
cs wärendann solche Necker Vorwahlen auch Wisen gewesen/ davon

dig seyn solle.
§. 12.

WanneinZehendt -HerrineinemWeingartendenZehendthat /

demZehendt-HerrnderTrayd -Zehendt/ allermaffenwie er zuvor den
W ein-Zehendt gehabt/also auch wann ein Acker zu einen Weingarten
gemachtwird/solledem Zehendt-Herrnvon solchem Weingartender
Wein-Zehendtauchzustehen. VndhatsolchesauchdiesenVerstand/
wann in einemGezirckzweyvnterschiedlicheZehrndt -Hcrrnseynd/de-
ten einem der Wcin-dem andern aber der Trayd -Zchendt gebühret.

§. iz.
Wann zu einem Trayd-oderWein-Zehendt zween/odermehrvn-

terschiedlicheIehendt-Herrnseynd/sosollehinfüran/vngeachtwieesvor diesem gehalten worden/im gantzenLandkeinZehendtmannschul¬
dig seyn / jedem Zehendt-Herrn seinenTheilselbstabzusondern/ oder

ab-
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absonderlichen zu geben/sondernwann er nach ihr sambentlicher Ab¬
steckung/ oder Abzahlung deß gebührlichenvölligenZehendts/solchcn
ligenläst/isteralsdanweiternichtverbunden/vnddieZehendt-Herrn
mögen denselben selbst gleichwohl vntereinander theilen ; was aber
denWein -Zehendt/wieauchdenkleinenZehendt/belangt/lassenWir
esbeydeme / wiees jeder Orthen bißhero im Brauch gewest / auch
noch künMg verbleiben.

§. 14.
Der Zehendt solle dem Zehendt-Herrnohne Abzug deß Bawko-

stens/auchBergrechts / vnd andern Grund -Diensts / wie auch der
Land-Steur / oder einigeranderer Anlag / gereichtwerden/ vndder
Zehendt-Mann / vmb ichtes dergleichen ihme was vorzubehalten /
nichtFueg/vnd Machthaben.

§ . 15-
Wann voneinemGrundder schuldigeZehendt mehr/als einZahr

außstandig verbleibt/vnd solcher Grund vor der Bezahlung an je¬
mandandern verwendetwird/so kan der Zehendt- Her: denAußstand
nichtbey der künfftigenFechsnung/odergegenwärtige Innhaber/son-
dern beydemvorigensuechen.

Wann einZehendt zu Feld/vnvzuDorff/ groß / vndklein / denen
Zehendt-Holden/nurauffgewisseSortenüberhauptüberlassenwird/
ob schon solcher Verlaß so viel Jahr / als sonstenzur Verjährung von-
nöthen / gewehrt hätte / so können doch die Zehendt-Holden sichher¬
nach / wann esvondem Bestand kombt / von Raichung deß völligen
Zehendts/in allen/ vordem Bestand schuldiggewesten Sorten / nicht
entschütten/ noch einige Verjährung destwegen fürwenden.

on
erWbmdeWtul/

ergrechc / vnd MeuWM
Zaw.
§. i.

As Bergrechtistnachaltem Herkommen/vndGe¬
brauch dieses Unscrö Ertz - Hertzogthumbs / ein
gewisserDienst in Wein / oder auch Geld/ so einer

, von Weingarten/ als Berg -Herr / einzunehmen
; hat/vnd istder Inhaber eines Bergrechtmässigen

Grunds / solchen Dienstdavon zu entrichtenschul-
D g dig/
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Jahrs Ertragnuß wenig / oder auch gar nichts gewesen ; da aber ei¬
ner einen Weingarten mit Fleiß öd ligen liesse / vnd über beschehene
Anmahnung deß Berg-Herrn/ denselben wider zu erheben sichwai-
gerte / oder sich dessen ferrers nicht annehmen thate / so istalsdann /
nach verflossenendreyenJahren/derBcrg -Herr einen solchen verlasse¬
nen Grund/mittelö ordentlicherErkandtnußeinzuziehen/vndmitsel-
bigem ( jedoch dem Grund -Herrn an seinerGerechtigkeitvnnachthei-
lig ) seines Gefallens zu verfahren befliegt ; hingegenwann derWein-
garten/ohnedeß Inhabers Schuld / verödetwurde/ soifter/so lang
die Verödungwehret / noch füglich wider erhebt werden kan / zu kei¬
nem Bergrecht verbunden.

§. 2.
Wann einer einen Bergmässigen Weingarten zu einem Acker

macht/ so solle er nichtsdestoweniger dem Berg-Herrn das gewöhn¬
liche Bergrecht hinfüro davonentrichten.

§. Z.
Der Berg-Herristnichtschuldig / den ihme gebührenden Wein-

Dienst mitGeld ablösen zu lassen / hingegener auch den Bergholden /
zur Ablösungnicht nöthigen kan . Da aber ein Berg - Herr zu wohl-
faillenZeiten / oder schlechten Jahren / sein Bergrechtab-vnd einzu¬
fordern/es seye gleich nachlässiger Weiß / oderauch si

'irsätzlichen/da¬
rummen anstehenliesse/ daß er hernachzu bessern/vnd theurenJahren
solches / sambt demandern / einzunehmen vermeinte / so solle er des¬
sen nichtbefugtseyn / sondern dem Bergholdcn/wann dieJährliche
Raichung deß schuldigen Bergrechts an ihme nicht erwunden / von
denenAußstands-Jahren / die Ablösung in dem Werth/wie derMit¬
terKauff derselbenOrthen / Jährlich gangen / zu thunbevorstehen;
herentgegen auch / da bey guten Jahren / der Berg-Herr seines ge¬
bührenden Wein-Diensts nicht habhafftwerdenkönnen/vnd schlech¬
tere Jahr daraufferfolgt / er das außständige Bergrecht in dem
schlechtem / vnd ringschätzigern Gewächs anzunehmen nicht schul¬
dig / sondern darjürden Werth/wie solcher vorige Jahr gegangen /
zu fordern befliegt seyn sollt / welches dann auch von dem Zehendb-
Herrn/vndZehendtholdenzuverstehen.

Es kan auch derBerg-Herr die Außständt von vorigenJahren/
bey derFechsnung suchen / destwegen die Verführung deß Maisches
bey dem Weingarten verbieten / vnd selbst pfändten ; es wäre dann
mitdemJnhaber deß Weingarten/welcher die Außständt verursacht/
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ein Veränderung fürgangen / in welchem Falldie Außständt/ somehr/

der / oder seiner Fechsnung / sondern bey dem vorigen einzubringen/
vnd solle ein jeder Berghold / die Veränderung bey dem Berg-Herrn
genüßlichenanmelden/der Berg-Herr abersolches ohneTax fürmer-
cken zu lassen schuldig seyn.

§. 5«
Es istniemand zugelassen/ solle auch weder vomZehendt-Berg-

nochGmnd-Herrnnichtgestattetwerden/auß Aeckern/Wisen/oder
Waiden / welche nicht wenigistvor zwantzigJahren Weingarten ge-
wesen/neweWeingarts Gröfften/vndSätzzu machen/essey inder
Ebne/Höche / oderGebürg / nirgend außgenommen / vndda sich je¬
mand dessen vnterstehen wurde / soll derselbe von jeglichem Viertl
Weingarten vmb Zehen Gulden Reinisch / vnnachläßlich gestrafft:
vndnichtsdestowenigerdie gemachte newe Grössten vonStundt an/
wider außgerott/ vndvertilget werden ; was aber vor zwantzig Jah¬
ren ein Weingarten gewesen / vnd hernach inAbbaw/ vnd Verödung
kommen / mag wohlwiederumbenzu einem Weingarten erhebt / vnd
gebawet werden.

6.
In übrigen lassen Wir es bey Unser» / vnd Unserer Vorfahrer

jüngst außgangenen Zehendt - Bergrecht - vnd Weingarts-Ordnun¬
gen / so lang / vnd viel selbige von Uns / oder Unfern Nachkommen /
nach Gelegenheit künfftiger Zeiten / vnd Jahren / nicht verändert
werden / allerdingsverbleiben/ denen auch vonmänniglich bey Ver-
meydung deren darinnenauffgesetztenStraffen / gehorsambistnach-
gelchtwerden solle.

er Uchte Wtul /

lonMib ' WMMN.
S ist zwar im Anderten Buch vonLon-

rraLben Tit . 14 . vnker andern auch von
denen Leib-Gedingen/ Anregungbesche-
Hen/Wirhaben aber zu mehrer/vndvoll-

_ _ _ kommener Nachricht über die daselbstge-
melte Satzungen / nochferrers verordnet/wie hernach
folgt : r-
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§. i.

In disemUnsermErtz-Hertzogthumb Oesterreich vnter derEns
Würdet für ein Leib-Gedingverstanden / vnd gehalten / wann jemand
sein aigenes ligent-behaust-odervnbehaustes Guct/vndGrund/nicht
auffewig / noch allerdingserblich / sondernallein auffgewisse Jahr /
vnd Leib/ vmb ein Jährliches gewisses Geld/ Trayd/Wein/oder an¬
dern Zmß / oder auch auffdritten / halben / oder vierten Theil deß
Jährlichen Gewächs / verlast / welches dann in der Lontrrllicnten

der vergleichen/dabeyesauch gelassen werden solle.
ß . 2.

Die Leib - Geding können Gcistlich - vnd Weltlich - Mann -vnd
Weibs - auch Vogtbahr - vnd Unvogtbahren Persohnen verlassen
werden.

§. Z.
Wann ein weltlichesGuetzweyen Cheleuthen/vndihren Erben

ihre mit einander ehelicherzeigteLeibs-Erben/ vnd zwarweiter nicht/
als Kinder / vnd Enickel/zuverstehen ; da aber in dem Leib-Gedings-
BrieffderErben nichtgedachtwäre/so kan auch daöLeib-Gedingauss
dieselben/widerdeßAigenthumbers Willen/nichtgezogenwerden.H,

Wann cinLcib-Gedingauffzwey/drey/odermehrLeibbeschiecht/
ob schon dieselben allezu einer Zeit imLeben/so haben sie doch nichtalle
mit einanderzugleich / vnd vnterschaidcntlich/den Nutzen / vnd Ge¬
brauch/ sondern alleineiner/ nach dem andern/also daß der/so imLeib-
Gedings -Briesserstlichvermeldet/ dasselbeGuetseinlebenlang / vnd
nach seinemTodt/erstdie andern / auch nach einander in gebührender
bedingter Ordnung / innenhaben/ nutzen/vndgebrauchenkönnen ; es
wäre dann ein anders in dem Lcib-Gedings-Brieff außtrucklich be¬
dingt/ oder sie wollen einander selbstgutwillig zu gleicherJnhab -vnd

her/ vnd dessenErben / oder auch weitersderen Erbens Erben/ jedoch
auffgewisse Anzahl Leiber / verlassen wurde / insolchemFall solle / da
einer mehr Kinder verlassen/ dieselbeneiner/nachdem andern/dem Al¬
ter nach / genüssen / vnd wann dieseabgestorben/ erst die Enickel glei¬
cher Gestaltinder Ordnung/wieesihreElterngcnossen/besitzen; es
wäredann Sach/daß einer von ihrenEltern/ehe dieOrdnung an ihne
kommen / gestorben / vnd also zum Genuß deß Leib-Gedings / noch

nicht
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Ückeldeß ^urisreprL-

iemackoniszu Müssen / vnd in dieOrdnung derLucceilion^Wie e6
scinemVattergebührethätte/einzutrettenhaben/es Meaber/soviel
Unsere Land-Leuthbetrifft/ zu solcher 8ucceiIlon in Leib-Gedingen/
so lang einer von deß Leib-Geding-Werberö/daereinManns -Per-
sohn / MännlichenLeibs-Erben/ oder derselben Erbens Erben lebet /
keine Weibs -Persohn zugelassen werden.

Es kan die erstbedingteOrdnung hernachdurchdenFruchtnüsser/

WWW» MW g/
verkehret werden ; als zum Exempel / wann das Leib-Geding auss
den Vattern/Sohn/vndEnickel verliehen/so kan der Vatter selbi¬
ges denen EnickelnvordemSohn/nicht überlassen.

§ 6.
Der Leib-Gedinger / solle den schuldigen Zinß dem Aigenthum-

zu AußgangjedesJahrs/vonDato deß geschlossenen Leib-Gedings /
bezahlen / vnd obschon immittelsdurch Schauer / Wassergüß / oder
andereZuesäll/er an dem Baw / oder Früchten Schaden empfienge /

WWW
Jngleichensoller auch alle / von dem / ihmeverlassenem Grund/

vnd Guet herrührende gemeine Anlagen / vnd Bürden / als Steur /
Bergrecht / Zehendt / vnd dergleichen / ohneEntgelt) deß Aigenthum-

trucklich verglichen.
§ . 8.

Gleichwieder Leib-Gedinger alles vnversehenenZuefalls/ Ge¬
fahr / vnd Schaden / dardurch seinJährlicher Genuß geringert wird/
selbstzuentgelten/ also solle er/da entgegen chm durch Wassergüß/oder
in anderebillicheWeeg/demLeib-Gedingetwas zustunde/worauß ein
Mehr -vnd Besserung Jährlicher Nutzung folgte / so lang er das Leib-
Gedinginnen zu haben befuegt / dessenauch selbstzugenössenhaben.

§. 9-
Der Aigenthumber mag in wehrendemLeib-Geding/ auch ohne

Erinderung/ vnd Vorwissen deß Leib-Gedingers / es wäre dann der¬
selbe ein Bluetsfteund / ( deme die Anfaillung gemeinm Einstand-

E Rechts
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ttche Weeg ( jedoch denen Leib-Gedingernan ihrem Leib-Gedings-
Recht vnnachtheilig ) veräussern.

§. 10. ^
Was aber das Leib-Gedingbetrifft/ kan selbiges demLeibgedin-

ger/ohneseinWissen/vnd Willen / oder sonstengnugsambeVerwür-
Aung vor dessenEndschajst / wederdurchLomrE , noch letzten Wil¬
len / entzogen / noch auchvondem Aigenthumber / ob er schon seines
verlassenen Leib-Gedings/nach beschlossenem Vcrlaß/über kurtz/oder
lang selbst bedürfftig wäre / wieder zuruck genommenwerden.

§ . ti . >
Hingegenkan der Leib-Gedinger / solch seine Leib-Gedings Ge¬

rechtigkeit/ohne Vorwissen/vndBewilligung deß Aigenthumbers/
weder verkauffen /verschaffen /verwechslen/verschencken /vcrheyra-
then / noch andern ferrersLeib-Gedingweiß überlassen / noch in ainig
andere Weeg veraussern ; widrigen Falls er das Leib-Gedingver-
würckt haben /vnd dasselbe dem Aigenthumber alsobalde widerhaim-
aefallen seyn solle ; es wäre danndiejenigePersohn/ worauffderley
Verwendungvon dem Leib-Gedinger geschicht / ein Mtbegriffener
deß Leib-Gedings / deme er seine Leib-Gedings Gerechtigkeit / auch
ohne Vorwissen deß Aigenthumbers/ zu übergeben / wohl bestiegt.

§ . 12.
Alsomag er auch dieJährlichenFrücht/wann erwill/verkauffen/

vnd ist nichtschuldig/ dieselbe / dem Aigenthumber vorhero anzufail-
len/ vnd vor andern erfolgen zu lassen . Gleichsfalls ist ihme Leib-Ge-
dinger zugelassen/feineGerechügkeit/auch ohneVorwissendeßAigen-
thumbers/Pfandt-vnd Satz-Weiß zu verschreiben/oder auch/so lang
ftinGerechtigkeitwehret/einDienstbarkeitdarauffzumachen/vndzu
gedulten ; doch alles künfftig demAigenthumber / ohneNachtl/vnd
Schaden. Das Leib-Gedingaber / so sichmit deß Lcib -Gedingers
Todtfallendet/kan er durch letzten Willen niemand verschaffen/ vnd
da es beschehe/ ist es für sich selbstvngültig / vnd solle dessen vngeacht /
das Leib-Geding entwederdem Aigenthumber/oder weme es sonsten/
Vermögdeß Leib-Geding-Brieffs gebühret / zucfallen.

§. iz.
Der Leib-GcdiNger solldas / ihmeverlassenebehaust- oder vnbe-

hausteGuet/in der Güte/wie er es empfangen/vnd da er sichmit dem
Aigenthumber destwegen nichtaußtrucklich verglichen / selbiges bey

'
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Von Leib. Gedingen. zZ
gemainemLandbrauchigen witternGebäwerhalten/vnd/wann er es
übervorgehendeWahrnungnichtthate/vnddas Guet in Abbaw
kommen liesse / so ist er Aigenthumber / selbiges auffvorgangeneEr-
kandtnuß/einzuziehen bestiegt ; jedochsteheteinem/oderandernTheil
bevor / das LeibgedingteGuet zur Zeit der An-vnd Abtrettung or¬
dentlichbesichtigen / auch schatzenzulassen/ vnd wann sich befindet /
daß es auß Unfleiß / vnd Unachtsambkeit deß Inhabers schlechter
worden/ ist der Leib-Gedings Genüsser/ dem Aigenthumber solchen
Schaden abzuttagenschuldig.

§. 14.
WannderLeib -GedingerdenschuldigenZinßzur bedingtenZeit

nichtenttichtet/so mag derAigenthumber das jenige vornehmen/was
denen Grund -Herrn im Anderten BuchvonLomr^ cri Bt. 14. §.
12. Item Tit. z . von der Grund -Obrigkeit§. 2 l . L icy.zugelassen.

§. i s.
Wann der letztere Leib/worauffdas Leib-Gedinggestanden/mit

todt abgehet/sollees/im fallbey Aussrichtungdeß Leib-Gcdings/dest-
wegen außtrucklichen nichtsbedingt worden / desselben Jahrs Fechs-
nunghalber/also gehalten werden/ daß nemblichen vonZVeingarten/
Aeckern/vnddergleichen/so ohne Menschen Hand/vnd Baw/keine
Fruchttragen/deßabgeleibtenErbendie Fechsnung haben sollen/wan
sich der Todtfallnach ersten Weingartschnitt/oder der Feld ansaatbe¬
geben ; wareaberderTodtfallvorherobeschehen/sosolle dem Aigen¬
thumber desselben Jahrs die Fechsnungbleiben . Von andern Grün-
den/dieohnesondern Baw/vndZuthun/ihren Nutzenerttagen/als
Wisen / Waid/Obstgarten / vnd dergleichen / wann sichvor George
der Fall begibt / solle die Nutzung dem Aigenthumber ; wann sich
aber hernachderFallzutrüge/deßVerstorbenenletztenLeib-Gedings
Erbenverbleiben.

§. 16.
Wann dem Aigenthumber dieLeib -Gedings Güter/ auß Ver-

würckung deß Leib-Gedings / mit Recht zuerkennt worden / so hat
csauchbeydeme/wasdieErkantnuß wegender Fechsnung gibt/ sein
Verbleiben.

§ . 17-
Wann ein Leib-GedingdurchTodtfall dem Aigenthumber haim-

fallet/ vnd er dasselbe weiter verlassen wolte / so ist er deß verstorbenen
Leib-Gedingerö Erben/vor andern zu verlassen / nichtschuldig / son¬
dern mag es seinem Gefallen nachweiter verlassen / oder selbst behal-
ten/vnd sonsten/ wie ihmebeliebet/ als mitandern seinen freyaigenen
Gütern/damit handle». E 2 18.
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§ . 18.

DieinZeitdeßLeib-Gedingers Jnnhabung / vomhmebeschehe-
ne Besserung der Leib-Gedings Güter bctressend/wannderenthalben
im Leib-Gedings Verlaß ichtes außdrucklich bedingt worden / solle
es demselbengemäß / damitgehaltenwerden/ widrigen Falls aber ist
der Aigenthumber / wann ihme das Leib-Gedingwiederhaimfallet /
vonWeingatten / Aeckern/ Wißmathen / vnd dergleichen Gründten/
die beschehene gemaineBesserung zu erstatten/nicht schuldig ; wann
aber der Leib - Gedinger darnebens ein öden vmbgerissen / dardurch
die Aecker / oder Weingärten/mit neuen Grössten erweitcrt/oder sonst
dergleichenVermehr - vnd Besserung fürgenommen/ solle der Aigen¬
thumber sich destwegen mit ihme / oder feinen Erben / nach billichen
Dingen / vergleichen / oder/ welcheszu seinerWahl gestellt/ ihnen die¬
selbe hinzuegebrachte Vermchrung/ftey bevor lassen/welcher aber ein
behaust - öd / oder bawfalliges Guet Leib - Geding Weiß annimbt /
vnd dasselb wider erhebt / vnd verbessert / so ist der Aigenthumber /
wann es gleich ohne sein Vorwissen beschehen / nach Außgang deß
Leib-Gedings/die dareinverwendte nothwendig -vnd nützliche Baw-
Unkosten / nach billichen Dingen zu erstatten schuldig / es wäredann
zwischen ihme/ vnd dem Leib-Gedingerein anders abgeredetworden.

Wann ein Leib-Gedingerkein aigenthumblich Gucthat / so mö¬
gen zwar seine Gläubiger ihre Bezahlung bey dem Leib-Geding fus¬
chen / auch diegerichtliche Lxecucion , jedochnur alleinaussdie Nutz¬
nießung seines Leib-Gedings/führen.

<

Wir über das jenige / was Unse¬
rer wegen der Gejaider / vnd

LKgcrrp / durch unterschiedlicheOene-
ralien/ vnd Ordnungen / von Zeit / zu
Zeiten publiciren lassen / anjetzo ein

äger-Ordnung auffgerichtet : Als wollen
Wir



Von Gejaidem / rc. 37
Wir gnädW / daß derselben in allem/ vnd jedem ge-
horsamW nachgelebt werde.
/ ^ / §. i.

WelcheLandleuth/oderInhaberderLand-Güter/mitauffgerich-
ten Zeigenzu jagen/auch sonsten hoch-vnd niders Wildprad zufallen/
vißhero bcfreyetgewesen / oderaber solches in langwürigem / statem/

verbleiben lassen / doch Uns / vnd Unfern Nachkommen an Unserer
Landsfürstlichen Paan/ Wäldern / Forsten/ vnd Gehögenvnnach-
theilig.

Denen Burgern/Baum / vnd andern gemainen Leuchen aber/
ist gäntzlichen verbottcn / auch dem kleinen Wildprad / als Haasen/
Füchs/vnddergleichen/mitschieffen/abschröcken/Zain richten/ vnd
inandereWeegnachzugehen. Sie sollen sich auch alles Fleiß deßVö-
gel-Fangs/mitNetzen/Peern/Schilden/Leimspindl/Klöben/vnd
dergleichen / enthalten/ es werdedann ihnen vondenen/ so derOrthen
Gerechtigkeit haben/ in sonderhcitvergünstiget/ oder Bestand-Weiß
verlassen ; widrigenFallsmögen sie auffftischerThat wohl gepfändet/
oder sonsten nachWilkhurder Obrigkeit/gestrafftwerden.

§ . Z.
Wanneiner ein Wild / oder Geflügel erziehete / das von vnd zu

Hauß zu gehen / oder zu fliegen gewohnt wäre / vnd jemand fienge /
ihmedasselbewissentlichausshielte/deristesschuldigwieder zugeben/
sonsten soll eraussfurkommcndeKlag / in Gewalterkennt/ benebens
auchvor Gerichtderentwegenabsonderlich gestrafft werden. Be¬
gleichen ist keinem/auch in Gejaidcrn/ einsolchThier/soeinRing/
Glocken/ oder anders Zaichen/dardurch es für ein erzogen Thierzuer¬
kennen / anihme tragt/ zu fallen gestattet / so aber bey jemanden ein
solch ^hier einkame / vnd er nichtwüste / wemes gehörig / mag er das
selbe entweder frey von sich lassen / oder in seiner Verwahrung auff-
behalten / vnd wann sich inner drey Monathen niemand desthalber
bey ihmeanmeldete/ soll es ihmeaigenthumblich verbleiben; es wäre
dann ein gemainer Mann/ der mit solchen Sachen/ wieobgemelt /
für sich selbst nicht zu thun hat / dersollesbeyStraffüberdrey Tag
nicht verhalten/sondern seiner Obrigkeitzubringcn.

Wölff/ Beern/vnd dergleichen schädliche Thier/ soll niemand er-
E z ziehen/
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ziehen/ sonstenwann sie ihrem Zucht-Herrn entgehen / vnd jemand

§. 5.
Die Baurn sollen bey ihren Hausernkeine Rüden / noch andere

grosse / dem Wildpräd schädliche Hund : auch ihre gemaine Hauß-
Hund / dem Herrn deß Gejaids / ohne Schaden halten / vnd dero-
wegen/ wann solcheHauß-Hund ins Gehültz '

zu lausten pflegen / vn-
ter Tags sie an Ketten / oder aber ihnen Brügl anhencken ; doch wo
einem beyTag / oder Nacht das Wildpräd in seine Felder zu schaden
gehet / mag es ein jeder mit seinen Hunden wohl darauß jagen / als

hüten müssen / die Rüden zu halten / vnverwehrtseynsolle.
§. 6.

Es soll sich hinfüranbey Vermeydungernstlicher Straff/keiner
dem andern seine Windhund / oder anders Vieh / hinweck zu locken /
wenigergar auffzusangen/ vnterstehen.

§ . 7-

ter die wilden Thiergezählctwerden) entgehet/vnd sichüber ein Ge-

deme er entflohen / demselbenauß Sorg/ daß er sichweiter legenmöch¬
te / nachkombt/ so mag er ihne wohl schöpffen/ doch soll er ihne her¬
nachstehenlassen/ biß erden / welcher denselbenGrund sonstenzu gc-
nüssen / dessen erindert / den er auch mit einem Hönigfladen / davon
zu verehren/schuldig.

§ . 8.

ftembdenGrund/oderBaumanlegt / demeniemand nachkombt / so
mag der Inhaber selbigen Grunds / oder Baums / solchen Schwarm
wohl schöpffen/ vnd hinweck nehmen/ ist auch dem gewesten Aigen-
thumber deßSchwarms/ nichts davonzu geben schuldig.

§. 9.
Wann ein solcher verlassener Schwarm/von einem andern ge¬

fundenwird / so ist er / ohne vorgehendeErinderungdeß Grund -In¬
habers/ denselben zu schöpffen/vnd hinweck zu nehmen/ nichtbefugt;
da aber der Inhaber deß Grunds / oder Baums / worauffstch der
Schwarmangelegt/ übtrbescheheneErinderung / nicht bald hernach
käme / vnd derFindermitBinkörbcnehendergefast wäre / so mag er
ihn wohl einfangen/ vnd welcher selbigen behaltenwill / soll halben
Theil deß billichcn Werths / nach gclegenheit der Schwarm / vnd

Hönig-



Von Gejaidem / rc. Z9
Hönigsambö/ sambt den Beinkörben/ dem andern bezahlen ; jedoch
deme / so die Beinkörb darzu bringt / die Wahlgebühren / entweder
die Bezahlung deß halben Theils anzunehmen / oder den Schwarm
selbstzubehaltcn.

tz. io.
Legte sich der Schwarm / so einem entZehet / in einer Gewandten

Weegsan / somagder/ welcherihmnachkombt / solchen/vngeacht/
wessen der Grund / oder Baum ist / ( doch ohne dessen Nachtl ) wohl
schöpffen.

§. n.
So jemanden seine Tauben/ Ganß / Pfaben / vnd dergleichen

entfliehen / ob sie schon auß der Äigcnthumber Gesicht kommen / vnd
ihnen nicht nachgefetztwird/ sollen sie doch dem wissentlichen Aigen-
thumber / wo er sie anttifft / wider erfolgen / istauch der jenige / bey
deme sie eingeflogen / dem Aigenthumber/wann er ihmwissete/des¬
sen zu erindern schuldig. Vndwerein/oder anders nichtthut/sollvon
der Obrigkeit darzu gehalten / auch benebens vmb der vnbillichen
Vorenthaltungwillen/gestrafftwerden. DamitauchderSchaden/
so durch die Tauben / sonderlich denen Traydfeldern geschehen kan /
destomehrersverhütetwerde/ sollen die Taubenköbel nirgends/als
allein bey denen rechten Mayrhöffen/gehalten werden. Andere ge-
maineLeuth/soTraydbaw haben/mögen auffeinerStangen/soviel/
als einPflueg-Rad begrcifft / Tauben Nestzeinen ; denen halb Leh-
nern/Hoffstättern/vndHerbergernaber/istnichtzugelassen/Tauben
zum Außflug / sondern allein in Hauscrn/zu halten.

§. i.
D soll keiner auffeines andern Wasser / ohne Er¬

laubnuß fischen / noch ein Nachbar dem andern
hierinnen eingreiffeir/vnd wann darwider jemand
betrctten wird / mag er gepfandt/vndihmedie
Zeig hinweck - auch da ersieh widersetzte/mitGe-
walts Klag sürgenommenwerden. Wann es ein
gemainerMann / der es zu fursetzlicher aigennutzi-

gerEntsiembdungthut/ist er / als vmb Diebstall/zu bestraffen.
§. 2.
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Teucht / Weyer / Fischgraben/Einsätzen/vnd dergleichen/mag

ein jedwederer auffseinen Gründtcn zurichten/ jedoch wann es vonje¬
manden / ohne sonderbahreVergleichung mitdenen anrainenden be¬
schicht / vnd dardurch derselben Gründt außgetränckt / oder sonsten
Schaden zu gefügtwurde / ist er solchenTeucht / Meyer / oderanders
abzuthun/ vnd diedardurch zugefügte Schaden / nach Gerichtlicher
Besichtig -vnd Schatzungzuwiderkehrenschuldig.Es solle auch ein je¬
der/welchersonderlich grosse Teucht/oderWeyerauffseinenGründten
machenwill/dieselben mitgenugsambenDamme/Teresen/Fluchtgrä-
ben/ Ablässen/vnd andernNothdurssten/also versehen/ vnd erhalten/
damitdurchWolckenbruch/Güssen/vndandere dergleichenZustand/
denen / so darbey Gründt haben / nichtleichtlichSchaden beschehen/
sonsten er auch deren gebührlichen Abtrag / nach Gerichtlicher Er-
kandtnuß/zuthun verbunden seyn . Wannaberder Teucht-Herr/daö
seinigegenügsamblichgethan/vndgleichwohldurch Gottes Gewalt/
vnd Zuefall/andern Schaden zu gefugtwurde / soll er alles Abtrags
befteyet seyn.

§. z.
Wann ein Teucht/ oderWcyer/durchWolckenbruch/Güß/oder

in andere Weeg / außbricht / oderüberschiest/ vnd dardurch die Fisch
außgetragenwerden/ so mag der Teucht-He

'rr innerhalb Tag / vnd
NachtsolchenFischennachstellen/dieselbeindenmFeldbächlein/obsie
gleich einem anderngehören / wiederumbaußfangen / die er auffeines
andernGrund zu trucknen Land findet/ohneZrrunghinweck nehmen;
waren aber dieFisch in eines andern Teucht/ oderFischwassergeschos¬
sen / sohatderVerlustigte / ohne absonderliche Verwilligung/ nicht
Macht / seinen entgangenen FischenderOrthen weiter nachzusetzen;
es wäredann der Teucht / darein sie kommen / damahlen vnbesetztge¬
wesen/in welchemFall der Herr desselben Teuchts/darein deß andern
entgangene Fisch kommen / ihme dieselbe gegen gezimbliche Vereh¬
rung / folgen zu lassen schuldig . Kombtaber einer in Tag / vnd Nacht
seinenentgangenen Fischennicht nach / so seyndsie auffdem truckenen
Land / dessen / wcrsic am erstenergreifst / im Wasserader/ deme das-
selbig gehörig.

§. 4.
WerimhaimblichenFischfang/vndohneErlaubnuß/auffstelnb-

denTeuchten / Weyern/ oder Einsätzen / bettettenwürdet/mit was
für Zeig es seye/ nichts außgenommen/der hat selbigenverfallen/vnd
ist es ein gemainerMann / soll er/alövmb Diebstall/gestrafft werden.

§. 5-



Von Iischerepen/ bnd Teuchtm.
§. 5.

Hütungder Sttittigkeiten/ so sich zwischen denen / welchen die Fisch-
Gerechtigkeit/vndWild-Paanzugehöret/eraignen möchten/geord¬
nethaben / daß sowohl der Biber - als Otterfang in Wasser / oder

rschiedlich auffgerichten/ vnd
Wirdarinnen keine anderung

rssersein
gerissm/

dessen Grund / oder Aw es weck gerissen worden / es hätte sich
dann demÄndern Grund / oder Aw / so lang angehengt / daß die
Baum / so cs mit sich gerissen / darinnen eingewurtzlet / von solcher
Zeitan/ist es für dcß andern Guetzuhalten.

§. 2.
Jngleichen wann das Wasser mit gantzem Fluß / oder einem

Armb /durcheinen Grund bricht/ so viel an selbigemGrund/ an bey-
den Seichen noch übrig/ soll dem / welchem eszuvor gehörig gewest /
verbleiben/dieFischwaidaber/solldcm Herrn deßFischwasters/auch
dgselbsten zustehen. Kehrte sich das Wasser von dannen wieder in
sein vorigen Rinfall/so solle der vorige Inhaber deß Grunds / seinem

gewaschen wird / vnd hernach sich das Wasser wieder von selbigem
F Orth



bers Gerechtigkeit sich erstreckt / soll er ihm davon wiederumb zue-
zuaignen Macht haben.

§. z.
Wannetwanndie grossenWassergüß im Rinsall tmckeneOrth

anschütten / die man Wöhrt / oder Znsul nennet / wofern bayde äusse-
reWasser / Land / vnd Gestatt / eines Grund -Herrn / sogehörtihm
auch der gantze angeschütte Wöhrt : so sich aber der Wöhrtin mitten
deß fliessenden Wassers erzaigte/ kommet er denen Grund-Herrn zu/
welchevon beedenSeithen deß Wassers / ihre Grund nechstdaran lie¬
gendhaben/nachGrösse/Länge/vndBraite/als sich dieselbe Grund
erstrecken/vnd fernen dran flössen. Solle hingegenderWöhrt in mit¬
te deßFluß nichterwachsen / sondern einer Seithen naher seyn/ so ist,
solcher denen alleingehörig / welcheauffderselbenSeithen nechst dem
Ufer/ vnd Gestatt ihre Grund/ vnd Böden haben . Wann aber das
fliessend Wasser getheiletware / vnd kamedarnachvntenzusammen /
daß es also auß jemandsAcker/oder Grund ein Insul machte/sobleibt
denen jenigen der Acker / oder Grund/ dessen er aigenthumblich vor¬
hin gewesen ist.

Was deß Wassers Gewalt in Eyßbrüchen / oder Güssen von
Holtzwerck einemftembdenGrund-anoderzuetragt/das stehet des-
felbigen Grundö -Herrn billich zu ; was aber vonSchiffen / Zillen/
Flössen/Kauffmanns -oder andern Gütern / es seye durch Wasser-Ge¬
walt/ Schissbruch / oder vngefehr weg rinnete / solle dasselbe seinem
rechten Herrn auss Ersucchen / jedoch gegen Erstattung der auffge-
wendten Mühe / vnd Unkosten / wiederzuegestelltwerden

Wer UwölffLe Wtul /

i

on Ucrborgmm KcWm /
vnd verborgenem MueL.
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lüge Schatz zu verstehen / welche einer an gemainen Strassen / vnd
andern dergleichen Orthen / die niemand insonders aigenthumblich
zuegehören /vngesuecht / vnd vngefahr findet.

2 .

vngefahr/außsondermMickfall/einenSchatz gefiinde/oderaber den-
ers nachgegraben,
/ vnd der erste dem

Inhabern zuegehören . Wann er aber auffftembdenGrund/vndBo-
den / ohne Einwilligung/ nach solchen Schätzengesuecht/vnd gegra-

Obrjgkcit/ vnd dieHelfftedem GrundInhaberalleinzuestandig.
§ . z.

Wann jemandmitZauberey einen Schatz zu erobern sich vnter-

so ist dasjenige / was er findet/ Unserer Landsjürstl. Kammerverfal¬
len/vndnoch darzu die Bestraffung / wegen solcher verübten Zaube-

Wann auch jemand vngefehr auss der Obrigkeit Grund/ vnd
den einen Schatz vngesuecht gefunden/ vnd solchen Fund nichtan-

gezaigt / der hatdardurch seinen gebührendenTheilverlohren / vnd ist
seitvölligheimbgefallen.
!er Meyzehende Wtul /

onWebämn/NcMtM/ Afian-
tzM/Wröfftungen / so auff frembden Mründten/ oder ^

ftembdm Maaten beschehen.
§. i.

OjcmandauffeinemftembdenGrund fiirsätzlich /
ohneWissen / vnd Willen deß Aigenthumbers/
vonMaurwerck etwas aussbauet/ so gehört sol-
chesGebawdemAigenthumber deßGmndSzue/
vnd wann der Bawzeug / als Stain / Kalch /
Ziegl/ vnd anders / wormit das Gebäw auffge-
brachtworden / deß Baw-Herrnaigengewest/ist

F 2 der
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der Grund - Herr wederden Baw -Zeug / noch einigen auffgeloffenen
Baw -Unkosten / ihme zu erstatten schuldig / ob auch schon solch ein¬

te
chenihme wiederzueaignen

§ . 2.

thumb / auff ftembdem Grund siirgenommen hätte / oder selbigen
GrundbonLÜäemitguetem Glauben / vnd Trauen innen hätte / so
wirdzwardas Gebäw auch deß Grund-Herrns aigen ; jedoch ist er

Unkosten halber/nach billichen Dirken zu vergleichen schuldig- Wäre
aber auch der Baw -Zeug nicht dessen / der den Baw ausfftembdem
Grund gethan / sondern eines andern gewest / so bleibt nochmallen
zwardas gantze Gebäw dem Grund -Herrn ; er solle sichaber vmb den
billichenWerthdeßBaw-ZeugS/mitdeme/dessenderselbegewest/auss
fein Begehrenvergleichen / es habe der Baw -Herr wissend-oder vn-
wissendlich solchen ftembden Zeug dahinverbraucht ; doch so derAi-
genthumber deß verbawten Baw -Zeugs / die wieder Erstatt - vnd

äc , anderst nicht wissend / als derselbe gehörte ihme zue/dahin ver-
braucht/so stehetihme der kegrck gegen dem Grund -Herrn vmb die
Enthebung / oder gleichmäßige Erstatt - vnd Vergnügung deß billi¬
chenWerths auch bevor.

Entgegen wann einer auffsememaigenen Grund / vnd Boden/

es fürsetzlich/vnd mttWissen/oder nicht/so ist er gleichwohlnichtschul¬
dig / solch Gebäw wieder abzubrechen / vnd den darzuverbrauchte«
ftembdenZeug dessenrechtem Herrnerftlgen zu lassen / sondern wann
er es bonaLäe gethan / solle er den Zeug mit billichen Werth wieder
erstatten/vnd bleibtihm dannsein Gebäw ferrer ftey ; hataber er wist
(endlich ftembden Zeug fürsätzlich verbraucht / darumben mag ihne

erwisenen Gewaltö / mit Klag fürnehmen : wieauch daes ein Dieb¬
stall wäre/ wegen der Entftembdung anklagen / sondern auch mit
Gewalts-Klag / oderauch vmbdie Entftembdung fürnehmen.

4
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^ 4 4

Wann jemand von ftembdem Holtzwerck ichtes auss seinem

sein Holl) wider begehrt / solle ihme dasselbe erfolgen ; eö wäredann

schuldig seyn. Ware aber dasGebckvvonHoltz also beschaffen/daßes
wieder

. 5 - .

nach dem erwissentlich/ oder vngefährlichsolcheverbraucht / mttde-
^ - - - — - - .

-est/m
§ . 6.

>ögen/Bä
m lernen rsruno/ vno Boden gesetzt / vnd dieselbe einge-

wäre es aber durch den Grund- Herrnwissend - vnd fursetzlich / auch

düng halberbeklagen
§ . 7.

trag/Gewalt/vndSchäden/wiederzu begehren Fueg hat. Setztaber

Grunds ohneSchaden /wieder außnehmen /vnd außgraben. Nach
Herr
F z

'
, auch
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auch darsür Ergötzlichkeit/vnd Abtragzu thun schuldig ; es Ware dan

§ . 8.
Wer einen ftcmbdm Ackermit seinemSaammanbawt/derver¬

liert seinen Saamen / vnd der Aigenthumber deß Ackers mag die
wachsende Frucht für sein aigen fech snen/ohneeinigenAbtrag ; eshät-
tedannderBawmann solches nicht fürsätzlich/sondern auß irrigem
Wahn gethan / so soll sich der Herr deß Ackers mit ihme vmb den
Saamen / wie solcher desselben Jahrs im mittern Kauffist /verglei¬
chen. Herentgegen wann einer mitftemöden Saamen seinenGrund
besähet/ sobleibtzwarauchihme/vndnichtdeme/ demder Saamen

than / gegen Widerkehrung billich damahlig -gängigen Werths / son¬
sten aber mag ihmegleichfallsder Herr deß Saamens ( wie droben)
vmb Gewalt/vndEntstembdung beklagen.
.

'

- ^ - § . 9. ,
Wann ein Baum auffeinem gemainen Rain/zwischenzweyer

Grund stehet/ der gehört beydem zugleich zu. Stchet er aber gleich-

fall gibt/soll er der Baumftüchte/ nebedem andern/zu gewissenhaben.
§ . 10.

Wann aber die Baum sich so weit außbreiten / daß sie mit deren

derNachbar Macht/wann es der Baum-Herr/auffErsuechen/nickt
wenden will / solcheschädlicheAest /vnd Würben / selbst ab - vnd
zu hauen.

/ durch stembdes
Mech / als Roß / Ochsen / Kuh / Schwein /
Schaaff / Gaiß / Gänß/vnd dergleichen / mit
Verwirrung deßSaamens/Vertrctt - oder Ab¬
zug deß Gewächs /vnd in ander weeg /Schaden
beschicht/soistersvlchesViech/daeres auff fri¬

scher



Dom Schaden durchs Viech.
scherThat/vndaufseinemgehörigem/oderinhabendemGrundfindet/

den erlittenen Schaden / vnd die auffgangene Fütterung / nach billi-
chen Dingen / vergleicht / einzuhalten befuegt. Da sich aber beede

das Viech gehörig / vmb den Schaden gnugsamb gesessen / soll ihme
der Inhaber deß Grunds / aussvorgehendevnpartheyische/ nachbar¬
liche Besicht - vnd Schatzung deß Schadens / das Viech erfolgen las-
sen/sodannderObrigkeitlichenErkantnußerwarthen. Gegeneinem
aber/der nicht gnugsamb gesessen/ noch gnugsambe Bürgschafftlai-
stet/ mag das gepfändte Viech / bißzu derley Erkantnuß/ wohl behal-
tenwerden . VndwannderSchadennichtvngefähr/sondernftirsätz-
lich / außFeindschafst/ Neyd / Fravet / oderFrechheitbeschehm/ soll.

Wann ein heimbischeS Viech aussftembdem Grund betrctten

wohlaber vondem Grund / jedochvnbeschabigter/ außgetrieben/ wi¬
drigen Falls solle der zugefügte Schaden dem / welchem das Viech ge-

§. Z
Deßgleichenkan der Inhaber eines Grunds / deinederSchadm

pfandten / sondern stehet ihme allein den zuegcfügten Schaden bey
demjenigen/deme das Viech zuegehört/ entweder in Güte/ oder aber
beydessenObrigkeit/zusuechen bevor.

4»
Es soll ein jeder vor - oder alsbald nach derAnsaat/so viel ihm

an seinenGründen von Alters einzuftiden gebührt/ solche Einftidung
mitGehagen/ Gräben / Zäunen/ Planeten / Gärten / oder sonsten /
dergestaltmachen/vnd versehen/daßdardurch/ohne sondernGewalt/
keinSchaden beschehen kan ; widrigen Falls er den Schaden / so sei¬
nemNachbarn darauß erfolgt / zu widerkehren schuldig.

§. 5-
So einer schädliches Viech hielt / als schlagendeRoß / beissende

send / vnd wüllendeSchwein / vnd dergleichen / dardurch Menschen/
oder Viech Schadenzuegefügtwird / dersollneben der Straff / so er
der Obrigkeitverfallen/auch denenlmercllirten zugebührlichemAb¬
trag deß Schadens / verbundenseyn.
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§. 6.

Wann einem seift Roß/oder anders Viech entläufst/ vnd « es

ren / gegen gebührlicherErstattung deren entzwischen darauff gan-
gcnen nothwendigen Unkosten/nicht vorgehalten werden.

^ » 7 «

Wann aber dergleichen entloffenesViech / in der ObrigkeiLGe-
waltkombt/so solle es daselbsteinMonath lang behalten/vnd dasich
in solcher MonathftistdcrAigenthumber/oderjemandvon seinetwe¬
gen / mitgnugsamben Beweist / darumben anmeldet/ ihme selbiges
auch / gegen ErstattungdeßauffgewendtennothwendigenUnkosten/
vnd Erlegung deß gewöhnlichen Fürfangs/zuegesteltwerden ; her-
entgegen da sich der Aigenthumber / oder jemand von seinetwegen/
inner Monathöftist nicht anmeldet / mag die Obrigkeit das Viech
vmb Wichen Werthverkauffen/vndwann sodannder Aigenthumber
inner Zahr / vnd Tag sich angibt / solle ihme gleichsfalls gegen Be¬
zahlung deß Unkostens/ vnd Fürfangs / das empfangene Kauffgeld
hinauß erfolgen / hcrnacher aber der Obrigkeit destwegen allerdings
steyseyn. Vnd ist dißfalls diejenige Obrigkeit/ es seyeLandgerichts-
Dorff- Grund -oderVogt-Herrzu verstehen/beywelcher das entlof-
fene Viechanfangs einkommen.

8. /

tetFallbäum/Sttick/Selbgeschoß/Lcegbüchsen/vnddergleichen/
bey denWeegen / vnd an vngewöhnlichenOrthen / ohne öffentliche
Warnung / darein Mensch / oderViech Mt / vnd Schaden nimbt /
denselben Schaden soll er zahlen.

tz. 9-

stimblet/ oder sonst verderbt / oder aber in eines andern Wald / oder
Aw/aigenthätügHoltzabmaist/dersolledarumbennachErkantnuß
seiner Obrigkeit/ dem Aigenthumber den zuegefügtenSchaden/vnd
Gewaltabtragen/vndbeynebens von der Obrigkeit/ nach Beschaf¬
fenheit der Sachen / desthalber abgestrafstwerden. Es mag ihme
auch der Aigenthumber / so er ihnean wahrer That betritt/ mitNeh-
mungder Hacken / oder anderen Zeugs/wohlpfändten.

§. IO.
Wie es zwischen zweyen Benachbarten mit Stimblung der Fel¬

der / oder anderer Bäum / so in der nächsten Paan -Zaun / vnd Frid
stehen /von alters Herkommen/dessensollensie sich halten . Wäreaber

^ dassel,
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dasselbe zweisselich / so solle der jenige / welcher den Faun / vnd Frid
zu machen / vnd m erkalten <ek„wia /machen / vnd zu erhalten schuldig / selbiger Felber / vnd andererBE / so auffjeder Seichen ein Schuech vom Faun stehen / vnd
wachsen / sichzu gebrauchenhaben . Greifst er aber weiter darumben/
Me er sich mit deme / welchem das Hoch gehört / der Gebühr nach

§. ii.
. . ^ emer ern Gerred machen / oder Dorn / vnd dergleichen auff
seinemGrund außbrennenwill/ vnd thuet das zu einer solchen Zeit /
bey welcher ein Gefahr zu besorgen / vnd dardurch dem Nachbahrn

Zind/

Gründ/vnd Güter Anmarchung Halber/Stritt/
vnd Irrung entstehen/deren sie sich selbst nicht
vergleichen könten/ sollen sie solchesan die ordent¬
liche Obrigkeit bringen / welche darausstaugli--
che commiLnen/aussderPartheyen selbstVer-

-
gleich-vnd Benennung/ oderex osticio , verord¬nen/mit der Austlag / daß sie an dem strittigenOrth den Augenschein

emuehmen / die lntcrellirte mit ihren NothdurOen / vnd Zcuqen-
schajstm anhören / vnd entwedersie in der Güte vergleichen / oderaberm deren Entstehung/den aigentlichenBesirndtderSachen/neben
Emschlussung alles dessen / so fUrkommen/ schrifftlich berichten sollen.Vnd wann sich darauß so viel befindet / daß darüber rechtlicke Ent¬

halt, furnehmen ; im Fall es aber mit der Erkantnuß noch einen An¬
stand haben müste/gehörige Verordnung thun / wessen sich entzwi-
ichen ein-vnd andererzuverhalten/vnd woGcsahrzu besorgen/einem/
oder dein andern / oder auch beeden Theilen/ nach Beschassenyeit/dle- ' ' " - - - -

uitscharpffenPöhnMenauss-
G erlegen/



zo Der
erlegen / auch allenthalben in ,
darob seyn / daß die langwürige kroLels , vnd Rechtöführungenver¬
hütet/ vnd abgeschnitten werden.

§. 2 . , .
' .

Zu Abhelffungsolcher Sttittigkeiten/ mögen die Obrigkeitenin
vnlautternSachen/nachBillichkeit/einemTheilnehmen/odergeben/
etwo auch einem TheileineSummaGcltS für das / so dem andern an
Gründten mchrers zugesprochen wird / zuerkennen / auch hierauff

vnd wie es die
g»

zogen /so solle selbiger Grund / fambtder darvonimmittelsauffgeho-
benen Nutzung / dem rechten Aigenthumbcr zuegesprochen werden /
Hätte aber einer solchen ftembden Grund KonL Lcic innen gehabt/
vnd genossen/ister / neben AbttettungdeßGrunds / allein von Zeit
der litis Lontclktion , oder Kriegs Befestigung / so er verlüstigt
wird / die empfangeneNutzung / zu erstattenschuldig.

Die Marchsollennach InhaltBrieffächer Urkundten/wann die

alterLeuth/denendarumben bewust seyn mag/cntfchiedenwerden ; es
käme dann für / vnd wurde in andere Weeg bewisen / daß die alten

§ . 5.

gem Inhaber gelegen/vndgestanden/also sollensiegclassen/vnddar

Zäun / wohl handhaben.
§. 6.

lichaußgrabt/ abhackt / odersonstenvertilgt / der ist dcmbeschwärd-

Rechtsgebührlicherweisen kan / daß ihme dardurch widersahren/zu
erstatten schuldig/ vnd sollen darüber derley gefährliche Hand¬

lungen nach Außweisung Unserer Landgerichts-Ord¬
nung gestrafftwerden.



Je Dienstbarkeiten der HauserinStatten/Marck-
ten/vnd Dorffern/ bestehengemainiglichin deme/
wann zum Exempel ein Nachbar schuldig/auff-
oder an seine aigene Mauer seinennechstenNach--
barn bawen / oder die Trämb einlegen zu lasten/
oderzugcstatten/daßinseinemHoff/oderDach/
deß Nachbarn Dachtropffen/ vnd Regenwasser

falle. Jtem/wann einer sein Regenwasser selbstnichtaufffangcndarff/
sonderndem Nachbarn lassen muß : ingleichcn da einer sein aigen Ge-
bawdem dkachbarnzu Schaden / nichtnach Gefallen / erhöhen darfst
oder auch dasselbe höher / als er gernwolle / führen/ vnd sonstendahin
richten muß/ daß er dem Nachbarn entwederLiecht/vnd Äußsehen ge¬
ben/ oderaber solches nichtnehme / vnd daß er gedultensolle / daß ihm
der Nachbar Fenster / oder anders Äußsehen in seinem Hoff mache /
vnd dergleichen . In welchen Fallen die Statt / Märckt / vnd Flecken/
gemeiniglich ihreaigeneSatz -vnd Anordnunghaben / darnach es zu
halten/vndzu erkennen/vndsolle hierinnen zwischendenFreyhausern/
vnd Bürgerlichen / in Statten / vnd Märckten / kein Unterschied
seyn / es wäre dann bey einem/oderandermdestwegen ein absonder¬
liche Freyheit verhandeln

2 «
/wann

einereinen Weeg/vndSteegüberftembde Grund hat : Item befucgt
ist/das Wasserauffeines andern Grund zu graben / zu nehmen / vnd
überanderezulaiten: auß einesandernBrunzuschöpffen: Viech in
ftembden Awen / vnd auffanderer Leuth Gründenzu halten / vnd zu
Waiden : Stein zu klauben / zu brechen : Sand zu graben : auch an¬
ders dergleichen/ so einer von seinem Grund zu deß Nachbarn Guets/
vndNutzbarkeit/gedulten / vnd beschehen lassen muß.

§. z.

G 2 mässige



§2 Der Sechzehendr Titul /
massige Verjährung der zwey / vnd dreyjstg Jahr erlangt/ vnd zue-
geaignet werden. Wie es nun dißjälls auch an jedemOrth vonalters
beweißlichen Herkommen/darbey soll es annoch sein Verbleibehaben.

§. 4-
Wann einem einWeeg durch deßandernGmnd/allcin auffWohl-

gefallen / vnd vonNachbarschafftwegen/zugelassenwordm/hatcr
sich dessenlangernicht/als seinNachbarwill/zugcbrauchen/vndwer
einen sonderbahren Rechtweeg jürgibt / es seye ein Fahrt-vnd Reit¬
weeg/oder Gangsteig/vndsich dessen behelffenwill/dermuß esbewei-
sen/sonsten der ihme selbsten einen Rechtweeg zu machen/ sich vnterste-
het / oder wider eines andern Willenüber dessen Grund / demselbenzu
Schadengehet/ reittet/ oder fahret/ oder auch bey dem Weeg/ so ihme
fürgcwism/vndbewilligetworden/ohneNothnichtbleibt/sondery
einen andern daselbst jürnimbt/der mag daraussgepfändet werden.

Die gemeine Gangsteig/Weeg/vndStrassenzu Kirchen / auch
voneinem Aigen zum andern / sollen jederOrthen verbleiben /vnd ge-
lassenwerden / wieesvon alters Herkommen/vnddadieselbevonan-
rainenden Wasserflüssen / weg gewaschen / odergerissen lverden / mö¬
gen sie besserhinein in den anrainenden Grund/ auch wider deß Aigen-
thumbers Willen/ genommenwerden/vnd mußder nechste Nachbar
auffseinem Grund ein andere Strassen gedulten.

§. 6.
Wann auch einer Gemaineihr alte Außstrhrt/durchWasser ge¬

nommen worden / vnd wann solche anderst nicht als durch ftembdc
anrainende Grund desselben Orths haben möchte / so ist einjederAn¬
rainer einen ordentlichen Farthweeg / über / vnd durch seinenGrund/
so viel die vnvermeidentlicheNothdurfft erfordert / nach Obrigkeit¬
licher Außzaichnung frey zu lassen / schuldig.

§ . 7-
Welcher auß einem Brunquel / oder einem Schöpffbrunnen auff

ftembdemGrund/ das Wasserzu seinemHauß / oder Gmnd zuneh-
mcn befliegtist/ der hatdie GerechtigkeitdeßSteigs zu solchem Was¬
ser/vnd also entgegen.

§. 8.
Es soll niemand ein Wasser/ so von alters her/ vielen Gründenzu ?

nutz geflossen /zuseinem aigenenNutz allein abkehren / widrigen Falls
er solchesnicht alleinin vorigen Standzu setzen schuldig seyn/sondern
auch zu Erstattungdeß dardurchverursachtenSchadens/angehalten/
vnd nochdarzu von der Obrigkeit absonderlich bestrafst werdensolle.
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^ §. 9.

Wannmehr Nachbarn auß einem Bachzu ihren Gründen/das
Wasser zu laiten / vnd zu Ohren haben / sollen sie sich dessen einer dem
andern/ohne Schaden/vnd Abbmch/zu gewissenTagen/vnd Zeiten/
nach Beschaffenheitihres hohem / odernidern gelegenen Grunds/ge-
brauchen. Vnd ob schoneiner / der in verjährter Zeit sichdessennicht
bedient/ dardurch sein Gerechtigkeitverlohren/ so habendoch diean-
dern hernach keine mehrere Gerechtigkeit/alszuvor / sondern sich al¬
leinderihrigennachmallenzu betragen.

§ . 10.
Welcherdurch eines andern Grund ein Wasserzu führen hat/der

muß dasselbe auch selbst erhalten ; hingegenistihmezuegelassen/soofft
es vonnöthen / den Grabenzu raumen/oderzuden Röhren/vnd Rin-
nenzu sehen / vnd dicselbezu bessern / selbst / vnd mitseinen Werckleu-
then am nächsten darzu zu gehen/Holtz/ vnd andere Nothdurfftenda-
hinzubringen ; doch soll er/so viel immer müglich/mit disemallendeß
stembdenGrunds verschonen / wieauch bey dem erst verwilligt - vnd
verglichenemRinsallverbleiben.

§. ii.
Wann jemand einem andern gewilliget/ von seinemBrunquell /

dasWasser nach Nothdurfft/ odermit gewisserMaaß/ in sein Hauß/
oderandern Grund/ durch Röhren zu Ohren/ der kan hernach einem
anderndavon mehrerö nicht/als dem ersten ohneAbbruchbeschehen
mag / vcrwilligen. Inmassenauch in anderndergleichen Fallen / vnd
Dienstbarkeiten / allweeg die jüngere Bewilligung / der altern un¬
schädlichseyn/ vnd verstandenwerdensolle.

§. 12.
Wann ein Bmn/ darauß einer das Wasser zu Ohrenberechtiget

ist/ etlicheJahr außdörrt/ vnd dardurch der Gebrauch der Dienstbar¬
keit dermalsten auffgehört / derselbe aber nach Verfliessung so vieler
Zeit/als sonsten zu Verjährung dergleichen Dienstbarkeit vonnö¬
then / wieder Wasserreich wurde / soll demjenigen / so hievor die
Gerechtigkeit gehabt / selbige auffBegehren/ wiedrrumben »erstat¬
tet / vnd zuegelassenwerden.

H . IH.
DieWasscrläuff/vndFeldgüß/sollen bey ihren altenRinsallen

gelassen / vnd wederab - noch auff ein andern Grundgekehrct wcrden.
§ . 14.

Wessen sich einer erstlichenmit seinemNachbarn/deßViechttibs/
Waid / vndHalthalber / auffdero Gründen verglichen : oderwiees

G g darmit
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darmit durch langivürige / ruhige Gebrauch / in verjährterZeit der
zway/vnddreyssig Jahr hergebracht : also soll er sich auch dessen/vnd
keinesmehrern/ohne absonderlicheBewilligung/zu gebrauchehaben.

§. 15.
Also kan keiner/ausser der Dorff-Obrigkeitrc. wie oben im dritten

Titl § . 5 . vermelt worden / von neuem die Waid für sein Viech / auff
ftembdem Grund / wider desselben Aigenthumbers/ oder Messers
gurten Willen/suechen/oder nehmen.

§ . 16.
Wann ein gantze Gemain/odersonstenjemand/ainmahldie Ge¬

rechtigkeit/ihrenViechtrib auffeines andern Grund zu haben/entwe¬
der durch sonderbahreBewilligung/rechtmässige Verjährung/recht-
licheErkantnuß/ oder auffanderezuelässigeWeiß/ erlangt/ so kan der
Herr desselben Grunds keine Veränderung damit surnehmen/ wor-
durch die Waid demjenigen/welcher solche darauffvorhero gehabt /
entzogen / odergeschmälertwurde/vnd wann erderleyVeränderung
fürzunehmcnsichvnterstunde/sollesihmeauffdeßbeschwärtenTheilS
anrueffen / alsobalden durch die ordentliche Obrigkeiten eingestellt
werden. Da er aber cntzwischen/odcr nach ergangenemVerbott/sein
Vorhaben völlig/ oder maisten theils/ins Werckrichtete/ister solches
wieder in vorigen Stand ( wofern es anderst möglich ) auffaigenen
Unkosten zu bringen ; sonsten aber denen lnrercMtten allen daraus er-
folgendenNachtl/vndSchaden/nachErkantnuß/abzutrageschuldig;
es wäre dann/daßder jenige/deme dieWaid gebührt/zu der fürgenom¬
menen Veränderung wissentlich geschwigen / vnd auß guetwilligem
Nachsehen/ so weit kommen lassen/daßer sich derWaid ferrernichtge¬
brauchen könte / inwelchemFall er sich destwegenzu beklagen nichtbc-
suegt . Vnd dieses auch in anderen dergleichen Dienstbarkeiten der
Feld -Güter/also zuverstehenist. .

ibmzehendeWLul/

§. i.
In Gewalt ist / wann einer von jemanden an Leib oder

Guet / ohne Recht/ oder gerechtliche Behebnuß / vnd
Mittel angegriffen/vndbenachtheiltwird.

§ - 2.



§. 2.
Es begehet auch derjenige einen Gewalt / welcherdas/so ihme

i ohnedeßAigen-
vndaigener That / wider seinen Willen / entziehet.

§. z.

/ so istdoch cm
/nachBeschaffen-

WWWWWWWWW anden / welche dek
Richter flüssig beobachten/vnd gleichbey Erkantnuß deß Gcwalts /
denselbenmassigen / vnd außsprcchen /auffMaaß /vnd Weiß /wiem
dem Ersten Buchdieser Lands-OrdnungTtt.z i . § .6. wieauch im62.
sonsteningemainenGewalts Sachen/taxieren / vnd schärffensolle,

§. 4.
Nemblichen / i . Wann der Gewalteiner Obngküt / oderderselben

Officiern/ in Verrichwng ihres Ambts:
L. Einer Lommuwtet / oder gantzen Gemain:
z . Geistlich / oder Weltlich - Höchen - Stands Persohncn!
4. Von leiblichen Bluts Befteundten:
5. Wittiben / vnd Waisen / angcthan / vnd erwisen wird,' L. Istaller Gewalt/ vnd Frävel / welcher eineman seiner Persohn

zuegefügtwird / höcher /vnd straffmässrger / als die Vcrgwal-
tung von Haab / vnd Guet.

7. Wann der Klägerin Hangenden Rechten / unerwartetdesselben
Außtrags / das Strittige mit Gewalt nimbt / oder wo der
Gewaltwider gebottenen Stillstand / auff auffgesctzte Pön-
fall/verübet wird.

8. Wann es zu Heiliger Zeit / oder nächtlicher Weil:
9. An befteyeten Orthein
10. Auffgemainen Zusammenkunjsten/ als an einem Marck/odcr in

einem Gerichtshauß vor der Obrigkeit/oderKirchen/Klö¬
stern / Gottshausern / oderauffoffenenLandstrassen:

r r . Mit gewaffneter/vnd gewöhrtcr Hand/ mit Auffbott/Glocken,
straich / vnd dergleichen beschiecht.

§. 5>
- WannbeyUnserm Landmarschallischen - vndandemnachgcsetz-

ten Gerichtern / ein solcher Gewalt/darbeyün Lands-Fridbruchvn-
erkennet/



§6

an-

nuß/vnd BestraffungVorbehaltenwerden.
6»

Welcher sich in seiner rechtmassigen ? oLs , wider eines andern
Gewalt/vnd vnbefüegten Angriff/ auffgebührend / vnd in Rechten
megelaffene Weis / selbst schützt / vnd handhabt / der kandestwcgen
keines Gewaltö beschuldiget/nochangeklagt werden.

er Uchtzehende WM /
onWuWnß

Handlungen.
§. i.

v Bwohl alles / was an einem an seinem Leib / oder
Guetvnbillichzuegefügtwird / ein Injuri kan ge-
nennetwerden/so ist dochaigentlichdiß für ein In-
juri zu halten / wann einer an seinem wohlherge-
brachtemNahmen/Stand/vnguetemLeymuch/

_ _ , von einem andern münd-oder schriffklich (worun-
ter auchdlebegriffen) angetastet / verkleinert / vndge-

^. 2. _ ^ .
Wie dannauch für ein Injuri zu halten / wann ein Gläubiger sci-

als ob er nicht zu bezahlen hätte/ oder sich seines Außtritts zu besorgen
wäre / da doch die Schuldforderungentweder schon zuvor bezahlt /
oder doch vnrichtig / oder aber der Schuldner darumbcn gnugsamb
angesessen/auchsichdeßRechtensnicht verwaigert.

g»
Ingleichen / dajemand einer ehrlichen Weibs -Persohnmitvnge-

bührlichenWorten / oder Gebärdenzuegesetzt / dardurch sie inbösen
Verdacht vnd Geschrcy zu bringen.

verschimpffung ihrer Eltern/vnd Herrn/geschlagen/odermitWorten

weni-
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weniger / als ob es ihnen selbsten beschehenwäre / füreinlnjuri an-
zuzaigen . §. 5.

Nicht weniger ein Ehemann/ die seinem WeibzuegefügtelnjO
ricn , vnd Schmach anderst nicht /als sein aigene/ zu achten/ vnd deß-
wegen zu klagen bestiegt ist.

§. 6.
Welcher nun einen andern auffwas Wcis/vnd Weeg es wolle /

gn seinen Ehren / vnd gutemNahmen angreifft / schmähet / vnd ver-
leumbdet/der ist nichtallein dem Belaidigten destwegen einen Abtrag
zu thun schuldig/sondernsolleauchvon dcrObrigkeit/Ambts halber/
mitErirstgestrafftwerden.

§ . 7-
Obschon einer den andern mitWarheit schmähet / jedoch wann

cs Sachen halber / diewederihne Schmäher/ noch auch den gemai-
nen Nutzen berührt/ noch ein solchesLasterist/welchesvmb öffentli¬
cher Aergernuß willen zu bestraffen / vnd also die Schmähung allein
auß Rachgier/vnd vmb deß andern Verleumbdungwillenbeschiecht/
so ist er gleichwohlden Abtrag zu thun schuldig.

§. 8.
Wegen angethaner Injurien , mag auffzweyrrley Weiß / als

MMblichLriininaliter, vnd Qvilitcr, geklagtwerden.

CriminLÜter,oderPeynlich/wird geklagt/wann der Injurirte
begehrt /vnd anruejst / daßder InjuriantvonderObrigkeitgestrafft/
vnd gegen den Belaidigten zu einem öffentlichen Wiederrueff/ ange¬
haltenwerdensolle.

§ . io.
Qvilitcr , oderBürgerlichaber/wann einerdieihmezuegefügte

Schmach / auffeinegewisse Summa Gelds anschlägt / vndbegehrt /
daß ihme dieselbigezu Abtrag der empfangenenSchmach / von dem
Injuriantenerstattet werde.

§. ii.
Essollenalleangegebenelnjuri-vnd SchmachwortnachMay-

nung dessen/dersolche außgegossen/verstanden/vnddarumben/wann
erdieaußgegoffene Wort anderst/ als sie etwannaußgenommen wor¬
den/von ihme gemaint zu seyn/sicherklärt/er vmb keiner Injuri beklagt
werden ; es wärendann solcheWort für sich selbsten also klar/vnd lau-
ter/daßsieanderstnicht/alsEhrn-verletzlichaußgclegtwerdenkönten.

§ . 12.
Damit eine Injuri-Klag statt habe / ist vonnöthen / daß der Ge-

H schmächte/
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schmachte/ dieInjuri alsobald zu Gemüth führe / dann / wann er her-
nach mitdemInjurianten jsset / vnd trincket/ oder sonstenmit ihmevn-
Jeantet derInjurien , freundlich vmbgehet / so ist dardurch dieInjnrj
gefallen / vnd kan destwegen weiter nicht beklagt werden.

§ . rz.

Wieaberindeneninjuri -vnd Gewalts -Sachen bey Gerichtver¬
fahren werdensolle/ist theilsin Unserer Gerichts - OrdnungTit . 7z.
theilsauch in der Landgerichts - Ordnung karr . 2. .4 .rr. 9z . mitmch-
rerm zu vernehmen.

Ueschluß.
Nd wie Wir nun Euch Eingangs ermeldm

Unfern nachgesetztenObrigkeiten / Gcist - vnd Weltli¬
chen hiermit gemessen/vnd ernstlich anbesehlen / daß Ihr
über dieser Unserer Lands-Fürstlichen Satzung von dem

fet : AlsobehaltenWirUnö/dieselbeinskünjstigzumindern/zumeh-
ren / oder gar auffzuheben bevor. Vnd dieses ist Unser gnadigister
Willen / vndMaynung . Gebenin UnsererStattWienn/den i z.
Marty / im Sechzehenhundert / Neun vnd Sibenzigisten / Unserer
Reiche / deß Römischen/ im Ain vnd Zwainzigisten / deß Hungari-
schen imVier vnd Zwainzigisten/ vnd deß Böhaimbischen / imDrey
vnd Zwainzigisten Jahr.

Conrad Balthasar Grave vnd Herr
von Starhemberg/Statthalter.

Johann Oswald Hartmann / vr .-
Cantzlcr.

LommiHIo Domini LleÄi
Imperators in Lonlibo.

Johann Reichhard Scheffer.

BartholoniKuS Marx vonBer ^.



liehen Werren Wäth/vnd der / von einer Mö¬
nchen K : Me : Mandschaffterküsten Werren Wußschüs-

sen/so zu Verfaß- vndBeratschlagung gegenwärtigen
nach / vnd nach verordnet worden.

Kaps: Herren Regiments-
Rath.

Herr Paul Sixt Trauthson / Graff zu
Falckenstein.

Herr Joachim / Graffvon / vnd zu Wind¬
haag.

Herr Julius Friderich Bucelleni / Frey¬
herr.

Herr Adam Antoni GrundemannvonFal-
ckerrberg / Land vnter Marschall.

Herr Ernst Albrecht von Oppl.
Herr Johann Ignatius Spindler.
Herr Johann Baptista Pinell.
Herr Johann Oßwald Hartmann / anjetzo

N : Oe : Regiments Cantzler.
Herr Johann Michael von Seitz.
Herr Johann Thomas Molitor / der Rech-

tenDoctor.
Herr Peter von Aichen / N : Oe : Land-

Schreiber.

Der N : Oe : Regierung hierzue
. verordnte äecrerarien.

HM Ferdinand Henthaler / der Rechten
Doctor.

Herr Hannß Heinrich Reutter.

Der Löbl : N : Oe : Land-
Staudt Herren Außschüß.

Herr Gregorius / Abbt zu Gottweig.
Herr Clement / Abbt zum Heil . Creutz.
Herr Matthceus / Abbt zu Lilienfeld.
Herr Stephan / Probst zu St . Andre.
Herr Hieronymus / Probst zu St . Doro¬

thea.
Herr Ezechiel Ludwig Vogl / Probst zu

Eyßgarn.
Herr Ferdinand Graff zu Herberstein.
Herr Leopold Graffvon Collonirsch / St.

Johannis Ordens Ritter.
Herr Frantz Maximil : Graff von Mollart.
Herr Sigmund Ladislaus Graff von

Herberstein.
Herr Ferdinand Graff von Zinzendorff.
Herr Casimir von Peschowltz/Freyherr.
Herr Hannß Wilhelm / Edler '

Herr von
Walterskirchen.

Herr Hannß Friderich Brasican / von
Emerberg.

Herr Hannß Frantz Dilherr / von Althan.
Herr Hector Seyftid Kornfeil.
Herr Johann Ehrnreich / von Oppel.

Der N : Oe : Land - Stand
cllLi , vnd LeLrersrij.

Herr Johann Georg Hartmann / der Rech¬
ten Doctor.

Herr Frantz Beck / der Rechten Doctor.
Herr Johann Conrad von Albrechtsburg.

Her , Johann Michael von Seitz / N : Oe : Regiments -Rath.
Hm Johann Georg Hartmann / der Rechten Doctor.
Herr Johann Leopold von Lewenthurn / damahlen N : Oe : Landschafft SecrcesriW,

gehÄcr8ecrttÄr ^ 5
^ ' Eapesiatt Oesterrcichischer Hoff - Rath , vnd

Herr Frantz Beck / der Rechten Doctor.
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